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Zusammenfassung 

Die vorliegende Studie untersucht das Potential ackerbaulicher und gartenbaulicher Flächen 

und Kulturen sowie von Sonderkulturen in Thüringen auf ihre Eignung zur dualen Nutzung 

zur Produktion von Nahrungsmitteln und Solarstrom auf derselben Fläche (Agri-

Photovoltaik, APV). Die Stromerzeugung ist in bestehende Strukturen integrierbar, Synergien 

können genutzt werden. Angesichts der wetterbedingten Ertragsverluste der letzten Jahre und 

der zukünftig zu erwartenden Schäden ist für nahezu alle Kulturen durch die Schutzwirkung 

der APV vor Hagel, Starkregen, Frost, Trockenheit, Sturm, Hitze und Sonnenbrand ein 

Mehrwert in der landwirtschaftlichen Produktion zu erwarten. Die Gesamtproduktivität 

(Ertrag aus Landwirtschaft und Energieproduktion) der agri-photovoltaisch genutzten 

Fläche lässt sich nach wissenschaftlichen Untersuchungen generell um mindestens 

60 % ï 70 % und in trockenen Jahren sogar um 90 % steigern. Zusätzlich bieten APV-

Anlagen Potential zur Steigerung der Biodiversität durch den Einsatz von Blühstreifen oder 

Hecken als Umrandung. 

Die Studie gibt einen Überblick zum politischen Umfeld der APV, dem Stand der Technik bei 

APV-Anlagen, zur Naturverträglichkeit und zu Anbauoptionen mit APV, den rechtlichen und 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie Handlungsempfehlungen für den Gesetzgeber. 

Sie zeigt, dass die duale Nutzung mit Vorteilen für Kulturpflanzen und Boden im Rahmen 

der Klimaanpassung verbunden ist, bei gleichzeitiger Produktion von emissionsfreiem 

Solarstrom. Voraussetzung dafür sind nutzerfreundliche, rechtliche Rahmenbedingungen 

sowie attraktive Förderbedingungen. Es sollte ein sichtbarer Mehrwert und Nutzen für 

Landwirt*innen, Bürger*innen und Kommunen entstehen, wie er bereits von der EU 

vorgeschlagen wurde, deren Richtlinien dazu im deutschen Recht aber noch angepasst 

werden müssen. 

Weiterhin empfiehlt die Studie eine beschleunigte Baugenehmigung durch die Aufnahme 

der APV-Anlagen in die Liste der Ăprivilegierten Vorhabenñ, sowie durch den Gesetzgeber die 

Förderung für APV-Anlagen für die duale Erzeugung von Nahrungsmitteln und Solarstrom zu 

genehmigen. APV ist als eine Ăder Landwirtschaft dienende Funktionñ einzustufen, die die 

Landwirt*innen auch nach Notwendigkeit für die Kulturpflanzen einsetzen können, und die wie 

andere, übliche Kulturschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft behandelt werden sollten. 

Ein Schwerpunkt der Studie sind Anbauoptionen für Kulturpflanzen unter APV-Anlagen, 

um Potentiale für APV-Anlagen in Kombination mit in Thüringen angebauten oder zu 

empfehlenden Kulturpflanzen aufzuzeigen. Schattenverträgliche Pflanzen werden ebenso 

empfohlen wie Kulturen, die unter den genannten Stressbedingungen von einem Schutz durch 

APV profitieren. Zudem wird aufgezeigt, dass durch die positiven Effekte der APV-Anlagen 

Verbesserungen in Mikroklima, Bodenzustand, Wassermanagement und Biodiversität 



  

  

erwartet werden. Mit einer entscheidenden, zukünftigen Steigerung des Einsatzes der APV-

Anlagen sind deutliche Kostensenkungen durch das Nutzen von Skaleneffekten zu erwarten. 

Optionen für ressourcensparende und zukünftig kostengünstigere APV-Anlagen werden 

aufgezeigt. 

Im Gesamtergebnis zeigt unsere Studie, dass durch die duale Nutzung der Ackerflächen für 

Nahrungsmittel und Solarstrom ein wesentlicher Beitrag gegen die Erwärmung unseres 

Planeten und zur Sicherung der Nahrungsmittelversorgung geleistet werden kann. Für 

Thüringen ergibt sich für Ackerflächen und Dauerkulturen abzüglich der 0,2 % dieser 

Flächen in Naturschutzgebieten (605.153 ha) ein Potential mit leicht und hoch 

aufgeständerten Agri-Photovoltaik Anlagen von 424 GWp Leistung.  Hinzu käme ein 

Potential von rund 67 GWp mit vertikalen Anlagen für das Grünland (s. Kapitel 5.7). 

Wieviel von diesem hohen Potential in der Praxis umgesetzt wird, hängt von positiven, 

politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Die Studie empfiehlt, die Förderung 

und den Aufbau von klein- und großflächigen APV-Anlagen in Thüringen, um die Realisierung 

des aufgezeigten hohen Potentials von Agri-Photovoltaik umzusetzen und damit auch zu einer 

Verbesserung der Einkommen von Landwirt*innen und Kommunen beizutragen. 
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1 Einleitung 

Diese Studie entstand mit Förderung durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie 

und Naturschutz und beschreibt detailliert, welches hohe Potential die genutzten Ackerflächen 

in Thüringen bieten, um bei weiterhin hohen Erträgen der Nahrungsmittel einen hohen Beitrag 

an grünem Strom zu liefern. Die Idee der Doppelnutzung von Ackerflächen für Nahrungsmittel 

und gleichzeitig Solarstrom (Agri-Photovoltaik, APV) ist nicht neu, sie wurde erstmals vor mehr 

als 30 Jahren von Professor Adolf Götzberger, dem Leiter des Fraunhofer Instituts für Solare 

Energie in Freiburg, beschrieben (Trommsdorff et al., 2020). Damals wurde der Bedarf an 

zusätzlichen Flächen aus der Landwirtschaft als gering eingeschätzt, standen doch genügend 

ungenützte Flächen auf den Dächern und in der Fassade großer Gebäude zur solaren 

Stromnutzung zur Verfügung. Mit den globalen Klimazielen, bis 2045 nicht mehr als 1,5°C 

Erwärmung des Planeten zuzulassen und die dazu erforderlichen CO2-Emmissionen bis 2045 

auf null zu senken, hat sich diese Situation deutlich verändert. Insbesondere für Deutschland, 

das zum Erreichen der Klimaziele auf die Photovoltaik gesetzt hat, ist die Suche nach 

geeigneten Flächen für die Installation der Module von hoher Bedeutung. Zwar hat die 

Photovoltaik in den letzten Jahren den weltweiten Durchbruch zur kostengünstigsten 

Stromerzeugung geschafft, zum Erreichen der deutschen Klimaziele bis 2030 ï von derzeit 

ca. 50 GWp auf 200 GWp ï sind deutlich höhere Anstrengungen zu erbringen als in der 

Vergangenheit. 

Die Studie geht davon aus, dass die in Thüringen bewirtschaftete Ackerfläche abzüglich der 

Flächen der Naturschutzgebiete (0,2 % der für APV zur Verfügung stehenden Ackerflächen 

und Sonderkulturen) auch für die APV genutzt werden können. In Kapitel 5 āAnbau unter APVó 

wird beschrieben, wo sich positive oder negative Einflüsse durch die APV ergeben und wie 

diese Einflüsse zu bewerten sind. 

Unsere Ergebnisse zeigen, dass mit einer verstärkten Nutzung der APV nicht nur die 

Zielerreichung im Strombereich erhöht wird, sondern es können sich deutliche 

Einkommensverbesserungen der Landwirte, Schutz der Ernten vor den Folgen der 

Klimaveränderung wie Hagel, Stürme, Starkregen, Dürreperioden, Hitze sowie 

Verbesserungen der Bodenqualität und Erhöhung der Biodiversität ergeben. Die Studie 

betrachtet diese einzelnen Aspekte in den entsprechenden Kapiteln. 

Damit diese positiven Auswirkungen auf den Strombereich, die Landwirte, die Ernteerträge, 

den Schutz der Natur und die Artenvielfalt wirksam werden können, sollte der APV ein 

Sonderstatus eingeräumt werden und vorhandene Hindernisse sollten aus dem Wege 

geräumt werden. Im rechtlichen Teil der Studie werden diese Aspekte betrachtet und 

festgestellt, dass die notwendigen Bedingungen in Deutschland und Thüringen noch nicht 

existieren. Handlungsempfehlungen werden formuliert. 
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Weiterhin sind verstärkte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu leisten, und der Aufbau 

von zusätzlichen Pilotanlagen mit neuen technologischen Entwicklungen sollte erleichtert 

werden, damit die auf internationaler Ebene bereits gemachten Erfahrungen auch im eigenen 

Land geprüft und verbessert werden können. 

2 Politisches Umfeld und Status Quo 

Die Studie zu Potentialen der Agri-Photovoltaik in Thüringen untersucht Chancen und 

Hemmnisse der APV und schlägt Lösungen unter vornehmlicher Berücksichtigung der 

Systemintegration von Landwirtschaft, Energiewirtschaft und Naturschutz vor. Ein 

wesentliches Ziel der Studie ist es, wissenschaftlich basierte Entscheidungshilfen anzubieten 

und Empfehlungen zur Implementierung von APV in Thüringen als Beitrag zur dringend 

notwendigen Energiewende unter Ber¿cksichtigung auch einer āAgrarwendeó zu erarbeiten. 

 Politik 

Mit dem im Juni 2021 verabschiedeten Klimaschutzgesetz steuert Deutschland 

Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 an. In weniger als neun Jahren sollen 80 % unseres Stroms 

aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Deshalb haben sich die Ressorts Wirtschaft und 

Klimaschutz (BMWK), Umwelt (BMUV) und Landwirtschaft (BMEL) darüber verständigt, wie 

bestehende Flächenpotentiale besser für den Ausbau der Solarenergie genutzt werden 

können. Laut Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck soll die 

Photovoltaikleistung in Deutschland bis zum Jahr 2030 von derzeit knapp 60 GW auf 

rund 200 GW ausgebaut werden, was einer Verdreifachung des Status Quo entspricht. Dafür 

wird ein Photovoltaik-(PV)-Zubaupfad angestrebt: 2022: ca. 7 GW, 2023: ca. 9 GW, 2024: 

ca. 13 GW, 2025: ca. 15,5 GW, 2026: ca. 17,5 GW, 2027: ca. 19 GW, 2028-2030: 20 GW/Jahr. 

(BMWi, 2022) 

Um die Klimaziele zu erreichen, gehen Szenarien von einem notwendigen Ausbau der PV auf 

bis zu 500 GWp aus (Brandes, et al., 2021). Dies entspricht ungefähr einer Verzehnfachung 

der momentanen PV-Kapazitªt. Brandes, et al. (2021) konstatieren: ĂDie Transformation des 

deutschen Energiesystems zur Erreichung von Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 ist aus 

technischer und systemischer Sicht machbar. Sie erfordert jedoch auf allen Ebenen 

Schnelligkeit und ab sofort fast ausschließlich Investitionen in zielkompatible Technologien.ñ 

Auch die Umweltorganisationen Deutsche Umwelthilfe (DUH), Germanwatch, Greenpeace, 

WWF und der Umweltdachverband Deutscher Naturschutzring (DNR) fordern einen massiven 

Ausbau der Solarenergie von mindestens 10 GW jährlich, um bis spätestens 2035 100 Prozent 

Ökostrom in Deutschland möglich zu machen (Schünemann et al., 2021). 
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 Status Quo Energie 

Im Jahr 2021 basierte die Bruttostromerzeugung in Deutschland auf folgenden 

Energieträgern (in Terawattstunden, TWh): 238 TWh Erneuerbare Energien (EE) (42 %), 

108 TWh Braunkohle, 89 TWh Erdgas, 69 TWh Kernenergie, 54 TWh Steinkohle, 5 TWh 

Mineralölprodukte, 19 TWh Übrige (BDEW, et al., 2021). Der Anteil der EE am 

Primärenergieverbrauch machte nur 16,1 % aus, während 42 % des Bruttostromverbrauchs 

durch Erneuerbare Energien abgedeckt werden können, wobei die PV mit einer 

Stromerzeugung von 51 TWh, 9,1 % abdeckte (Wirth, 2022). Dabei kann PV-Strom an 

sonnigen Tagen zeitweise bereits über zwei Drittel unseres momentanen Stromverbrauchs 

liefern. Ende 2021 waren in Deutschland über 2 Mio. Anlagen mit PV-Modulen mit einer 

Nennleistung von 59 GW installiert (Wirth, 2022). Neue MW-Kraftwerke produzieren PV-Strom 

zu Kosten von 3 ï 5,5 ct/kWh, bei kleinen Dachanlagen liegt die Spanne im Bereich von 6 

ct/kWh bis 11,5 ct/kWh. 

Allein seit dem Jahr 2010 sind die Preise für PV-Module um 90 % gesunken, und ein weiteres 

Absinken der Kosten auf 2,41 úct/kWh bis 2030 für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) 

in Deutschland wird erwartet. International wurde PV-Strom an Standorten mit hoher 

Solarstrahlung bereits zu Tiefstpreisen bis zu 1,12 úct/kWh (Portugal) und 0,87 úct/kWh 

(Saudi-Arabien) angeboten. Nach Kost et al. (2018) ist die Stromerzeugung durch PV bereits 

seit vier Jahren die kostengünstigste Stromerzeugung auch in Deutschland. 

Nach Berechnungen des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) und anderer 

Organisationen besteht zwar ein technisches Potential des Ausbaus von PV in verschiedenen 

Sektoren, so auf Dächern, Parkplätzen, Brach- und Konversionsflächen und im 

Verkehrssektor (Abbildung 1) (Wirth, 2022), doch nur die Ausnutzung aller und insbesondere 

der größten Potentiale kann auch in der gebotenen Kürze der Zeit den notwendigen Ausbau 

bis 2030 und darüber hinaus gewährleisten.  
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Abbildung 1: Technisches Potential der Photovoltaik in Deutschland in verschiedenen 

Sektoren (Wirth, 2022). 

Das technische Potential berücksichtigt im Gegensatz zum theoretischen Potential 

technische Randbedingungen. In die technische Überschlagsrechnung fließen 

landwirtschaftliche Flächen wie Dauerkulturen (z.B. Obst- und Weinbau) komplett und 

Ackerbauflächen (ohne Maisanbau) bei einer Belegungsdichte von 0,6 MWp/ha ein (Wirth, 

2022). Welcher Teil des technischen Potentials von 1,7 TWp wirtschaftlich und praktisch 

nutzbar ist, hängt unter anderem von ökonomischen (inkl. Infrastruktur), regulativen (inkl. 

Naturschutz) und soziologischen (inkl. Akzeptanz) Rahmenbedingungen ab. Zusätzlich bieten 

bodennahe, beispielweise auch vertikal aufgeständerte Module (s. Kapitel 3.1.2), mit einem 

weiten Reihenabstand im Futterpflanzenanbau auf Dauergrünland bei einer Belegungsdichte 

von 0,25 MWp/ha ein weiteres, technisches Potential von 1,2 TWp. Weltweit wird APV bereits 

im GW-Maßstab genutzt, mit einer installierten APV-Leistung von ca. 14 GWp, davon in China 

über 12 GWp (Stand Juli 2021) mit der weltweit größten APV-Anlage von 700 MWp am Rand 

der Wüste Gobi über Beeren, während es in Deutschland erst wenige Systeme gibt (Wirth, 

2022). 

2.2.1  Emissionen 

 Im Jahr 2021 wurden 4,5 Prozent mehr Kohlenstoffäquivalente (CO2e) ausgestoßen als 

2020 (Agora Energiewende, 2022). Das Ziel von 38 Prozent Emissionsminderungen 

gegenüber 1990 wurde wieder verfehlt. Auch verantwortlich für den erhöhten COϜe-Ausstoß 

sei der Rückgang der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Der Anteil von Kohle an 

der Stromerzeugung stieg 2021 um knapp ein Fünftel auf 27,8 %. Die CO2e Emissionen aus 

*Entspricht ca. 17% der landwirtschaftlichen Fläche 
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der Stromerzeugung entsprachen damit 13,2 % der gesamten Treibhausgase (THG) und sind 

gegenüber dem Vorjahr um 4,2 % angestiegen. Dies entspricht Emissionen aus der 

Energiewirtschaft von 247 Mio. t CO2e. Werden die EU-Minderungsziele in den Sektoren 

Energie, Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft im Jahr 2030 verfehlt, folgen auch 

europarechtliche Konsequenzen, die zu erheblichen Belastungen des Bundeshaushalts 

führen. 

2.2.2  Flächenverbrauch und Flächennutzung 

Neben den Emissionen ist der Energiewirtschaft auch ein hoher Flächenverbrauch 

zuzuschreiben. Der Braunkohletagebau hat in Deutschland eine Fläche von 177.300 ha (UBA, 

2022) zerstört, mehr als die dreifache Fläche des Bodensees, und Energiepflanzen belegen 

ein Fünftel des deutschen Ackerlandes (FNR, 2019). Auf 2,45 Millionen Hektar wuchsen 2018 

in Deutschland Pflanzen, die nicht für die Ernährung, sondern die Energiegewinnung oder 

industrielle Nutzung angebaut wurden. Derzeit werden zudem täglich 56 ha allein für 

Siedlungs- und Verkehrsflächen verbraucht. Bis zum Jahr 2030 soll die Neuinanspruchnahme 

von Flächen für Siedlungen und Verkehr auf 30 ha pro Tag, und bis 2050 auf eine Netto-Null 

reduziert werden. Der Erhalt von landwirtschaftlicher Fläche für die Nahrungsmittelproduktion 

steht hier im Vordergrund. Schon die Reduktion des Anbaus von Energiepflanzen würde daher 

in großem Maße Flächen für Nahrungsmittelproduktion, effektive Gewinnung von 

Erneuerbaren Energien und Biodiversitätsmaßnahmen freisetzen, wie in dieser Studie 

ausgeführt wird.  

2.2.3  Thüringen 

Thüringen weist im Jahr 2021 (Stand Oktober) eine installierte PV-Leistung kumuliert von 

1,9 GW auf. Ein Leistungszubau ist unter Berücksichtigung des erhöhten Strombedarfs für E-

Mobilität, grünen Wasserstoff und strombasierte Wärmeversorgung um das 3-4-fache auf 

mindestens 6,8 GW bis 2030 und um das 8-fache bis 2040 notwendig.  
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Abbildung 2: Installierte Photovoltaik-Leistung in Thüringen (Bundesnetzagentur, 2022). 

 Status Quo Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft spielt in der Klimakrise eine doppelte Rolle: einerseits leiden 

landwirtschaftliche Erträge und Böden unter dem Klimawandel, und die Bewirtschaftung 

bedarf einer dringenden Anpassung, um die Produktion in den nächsten Jahren und 

Jahrzehnten zu erhalten und zu stabilisieren, andererseits trägt sie maßgeblich zur Emission 

klimaschädlicher Gase bei. Dem Landwirtschaftssektor wurden im Jahr 2021 rund 66 Millionen 

Tonnen CO2e zugeschrieben, was knapp 9 % der Gesamtemissionen entspricht. Mit der 

geplanten Anhebung des Anteils ökologischen Landbaus an der landwirtschaftlichen Fläche 

bis 2030 auf 30 Prozent und durch regenerative, Humusaufbau fördernde Landwirtschaft kann 

sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, und durch Diversifizierung kann die 

Klimaanpassung unterstützt werden.  

Fast die Hälfte der Fläche Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt. Die landwirtschaftlich 

genutzte Fläche in Deutschland beträgt knapp 17 Millionen Hektar (Abbildung 3).  
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Abbildung 3: Flächenaufteilung in Deutschland (FNR, 2020). 

Auf die Produktion von Bioenergie (2016: 2,4 Mio. ha) entfallen auf Biogas 1,4 Mio. ha, 

Bioethanol 0,26 Mio. ha und Biodiesel 0,72 Mio. ha (FNR, 2020). Im Jahr 2016 wurden 

zudem 60 % der Agrarfläche für den Futteranbau verwendet. Dies entspricht ca. 10 Mio. ha 

Fläche, davon jeweils ca. 50 % Wiesen/Weiden (Grünland), von denen auch ein Anteil für 

Biogasproduktion geerntet wird, und 50 % klassisches Ackerland (DVT, 2020), während 

Nahrungsmittelproduktion 22 % und Brache und Stilllegung 2 % ausmachten. Insgesamt 

entfallen auf Dauergrünland, darunter Wiesen und Weiden, 8,5 % der landwirtschaftlich 

genutzten Fläche. Obst und Gemüse wächst auf 1 % der Fläche, was für das Jahr 2019 einen 

Selbstversorgungsgrad für Gemüse von 37 %, und für Obst (ohne Zitrus) von 19 % ergibt 

(BLE, 2018) (Abbildung 4). Damit ist der Selbstversorgungsgrad in Deutschland mit 

Gemüse und Obst sehr niedrig. Mit nur rund 1,3 % der landwirtschaftlichen Fläche trägt 

der Gartenbau über 10 % zur Wertschöpfung in der Landwirtschaft bei (Rösch et al., 

2019). Die Situation in Thüringen wird in Kapitel 2.3.5 beschrieben. 
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Abbildung 4: Selbstversorgungsgrad mit Nahrungsmitteln in Deutschland (Jahr 2018) (BLE, 

2018). 

2.3.1  Klimawandel in Deutschland 

Häufigkeit und Stärke von Wetterereignissen nehmen zu, was die Gefahr von Ernteverlusten 

bis hin zum Totalausfall stetig steigert, stabile Ernten werden immer unsicherer (UBA, 2021). 

Trockenheit stellt zunehmend ein Problem dar: mit steigenden Temperaturen und dadurch 

erhöhter Evapotranspiration, einer früher beginnenden und verlängerten Vegetationsperiode 

mit dadurch gesteigertem Wasserbedarf der Kulturpflanzen und der vorhergesagten 

Verschiebung der Niederschlagsverteilung hin zu höheren Niederschlägen im Winterhalbjahr, 

ist zukünftig in den Frühjahrs- und Sommermonaten vermehrt ein Wasserdefizit zu erwarten. 

In den letzten 12 Jahren wurden in Deutschland bereits im April Niederschlagsmengen 

teilweise bis zu 70 % unter dem langjährigen Mittel beobachtet, was in Kombination mit der 

wärmebedingten, stärkeren Verdunstung zu einem nicht mehr aufholbaren Schaden an jungen 

Pflanzen und einem Wasserdefizit im Boden führt (Ionita et al., 2020). Extremwetterereignisse 

wie Hagel-bringende Hitzegewitter im Frühjahr und Sommer nehmen an Anzahl zu, Spätfröste 

stellen zusätzlich ein hohes Risiko zu Beginn der Vegetationsperiode dar, und häufigere 

Stürme und Starkregen, die alle Kulturpflanzen schädigen, führen zu weiteren Ernteverlusten. 

Aufgrund der zunehmenden Extremwetterereignisse (Essl & Rabitsch, 2013), wie Gewitter mit 
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Starkregen und Hagel oder Spätfröste haben sich ertragsmindernde Wetter-Einflüsse auf 

Obstkulturen und im Weinbau verstärkt (Abbildung 5). Aufgeplatzte Kirschen, durch Hagel 

beschädigte Äpfel oder erfrorene Blüten und Fruchtansätze bedeuten erhebliche Ernteverluste 

und betriebswirtschaftliche Schäden (Dierend, 2009). āBusiness as usualó wird somit zu stetig 

steigenden Einbußen in Quantität und Qualität der Ernten fast aller Kulturen führen. 

 

Abbildung 5: Schadenaufwand in der Landwirtschaft durch Wetterextreme in Deutschland 

1990-2013 (Nier, 2018). 

2.3.2  Biodiversität in Deutschland 

Die hochintensive Landwirtschaft wird als einer der Hauptverursacher für den 

Insektenschwund und den damit zusammenhängenden Vogelartenschwund zitiert ï im 

Zeitraum von 1980-2016 haben sich die Vogelbestände in der Agrarlandschaft um 34 % 

verringert (BFN, 2019). Zwischen 1989 und 2013 verzeichneten die Insektenforscher*innen 

bei Untersuchungen in Naturschutzgebieten bei Fluginsekten einen Biomasse-Rückgang von 

rund 80 %, 40 % aller Insektenarten sind bedroht oder bereits ausgestorben (Hallmann, et al., 

2017). Weltweit sind intensiv genutztes Ackerland und Klimaerwärmung assoziiert mit fast 

50% Reduktionen im Insektenvorkommen (Outhwaite et al., 2022). Durch immer größere 

Schläge mit Reinkulturen und ohne Ackerwildkräuter, eingeschränkte Fruchtfolgen und das 

Verschwinden von Strukturelementen wie Hecken, Feldrainen und blütenreichen Böschungen 

kommt es zu einer Verschlechterung und zum Verlust des Lebensraums vieler Wildtiere.  

2.3.3  Klimawandel in Thüringen 
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Die Nutzung der Landesfläche in Thüringen ist in der Abbildung 6 einer mehrjährigen 

Beobachtung aus dem Weltall dargestellt. Ein unterschiedliches Pflanzenwachstum zeigt sich 

in verschiedenen Farben und die landwirtschaftliche Fläche ist klar erkennbar.  

 

 

Abbildung 6: Falschfarbenbild einer mehrjährigen Beobachtung der Vegetation Thüringens 

aus dem Weltall. Rottöne ï ganzjähriges Wachstum (Nadelbäume), Blautöne ï kein 

Wachstum im Winter (Laubholz), Grüntöne ï schnelles und schwankendes Pflanzenwachstum 

(landwirtschaftliche Flächen), Schwarz ï Städte (geringes, bis kein Pflanzenwachstum) (FSU 

Jena, 2016). 

In Thüringen trifft der Klimawandel auf trockengefährdete, ackerbauliche Gebiete mit 

trockensensiblen Bodenarten wie schluffigen Lehm (Muschelkalkplatten (Kalktone) & 

Keuperhügelland (Keupertone)) (TLU, 2008) (Abbildung 7). Laut Thüringer Bauernverband 

(TBV, 2021) fehlte es an 150-200 Litern Wasser im Boden pro Quadratmeter infolge der 

Dürrejahre 2018 und 2019 (Abbildung 8) TBV: ĂDer Klimawandel ist für viele Landwirt*innen in 

Thüringen bereits heute Realität und auch zukünftig muss sich die Landwirtschaft auf 

Trockenperioden und andere extreme Witterungsereignisse (z.B. Starkregen) einstellen und 

muss mit dem finanziellen Risiko der Ernteausfälle umgehen.ñ Getreide und Sonderkulturen 

wie Hopfen und Kirschen zeigten starke Ertragsverluste (pers. Mitt. Agrargenossenschaften 

Weißensee, Bösleben, Obsthof Triebe). Gartenbaulich betroffene Gebiete befinden sich in den 

Regionen Hildburghausen (Baumschulstandort), Jena (Weinbaustandort), Pößneck (Standort 

für Heil-, Duft,- u. Gewürzpflanzenproduktion), Mühlhausen (Baumschul-, Gemüse-, 

Zierpflanzenproduktion), Kindelbrück (Obst) und Sömmerda (Baumschul- & 

Zierpflanzenproduktion).  
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In Thüringen finden sich im Thüringer Becken und insbesondere in den ackerbaulichen 

Lagen im nördlichen und mittleren, südlichen Thüringen stark trockengefährdete 

Gebiete, mit Bodenart āschluffiger Lehmó (Abbildung 7, Abbildung 8).  

 

Abbildung 7: Trockengefährdete ackerbauliche Gebiete in Thüringen (ergänzt nach Thüringer 

Landesanstalt für Umwelt, Abt. 7, 2008). 

 

Abbildung 8: Gebiete trockengefährdeter Bodenarten in Thüringen (ergänzt nach Stegger & 

Vinnemann, 2007) Legende: ut: schluffiger Lehm. 
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Eine außergewöhnliche Dürre setzte sich in den Jahren 2018 und 2019 bis in große 

Bodentiefen fort und verursachte auch im Folgejahr noch Ernteverluste. Auch nach dem 

feuchten Jahr 2021 und den Niederschlägen seit Beginn 2022 haben sich die Bodenvorräte 

noch nicht komplett wieder aufgefüllt (Abbildung 9). 

 

Abbildung 9: Übersicht über Dürreregionen in Deutschland am 30.06.2019 und am 2.3.2022 

© UFZ-Dürremonitor/ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (Marx, 2019). 

Starkregenfälle treffen in Thüringen somit auf erosionsgefährdete Gebiete mit 

zunehmend trockenen Böden, in denen folglich mit einem hohen ārun-offó und Bodenabtrag 

zu rechnen ist. Schon im Jahr 2013 konstatierte das Thüringer Ministerium für Infrastruktur 

und Landwirtschaft, dass die Zunahme erosiver Niederschläge mittel- und langfristig 

Handlungsnotwendigkeit hinsichtlich Erosionsschutz für ackerbaulich genutzte Flächen in 

Südwestthüringen und in Teilen Nordthüringens- und Ostthüringens bedingt (TMLFUN, 2013). 

Ostthüringen zählt zu den Gebieten mit den niedrigsten Niederschlägen im langjährigen Mittel 

(Abbildung 10). Erosionsgefährdet sind ackerbauliche Gebiete auf Grundlage kumulierter 

Faktoren (Regenfaktor, Körnungsfaktor, Hanglänge, Hangneigung), wo mit einem 

Bodenabtrag von >25t/ha, teils > 50t/ha und Jahr zu rechnen ist (Abbildung 11).  
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Abbildung 10: Gebiete mit <550 mm Niederschlag im langjährigen Mittel (1991-2019) (Zorn, 

2020). 

 

Abbildung 11: Wassererosionsgrundgefährdung der Ackerfläche in Thüringen (leicht ergänzt 

nach Gullich et al., 2008). 

Die klimatischen Bedingungen und Extremereignisse gefährden auch die 

Bodenfruchtbarkeit und den Humushaushalt. Trockenheit verhindert ein aktives 

Bodenleben, und eine erhöhte Bodentemperatur führt bei ausreichender Feuchtigkeit zu 

verstärktem Abbau organischer Substanz. Diese Faktoren treffen auf besonders durch 

Humusabbau gefährdete Gebiete wie die Humusreservoire der heimischen Löss-
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Schwarzerden (Abbildung 12). Die Humusge-halte in den Ackerbaugebieten des Thüringer 

Beckens sind bereits als niedrig einzustufen. 

 

Abbildung 12: Humusgehalte in Thüringer Böden (leicht ergänzt nach Bundesanstalt für Geo-

wissenschaften und Rohstoffe, 2019). 

Auch wenn die Winderosion eine geringe Gefährdung für Thüringer Lössböden aufgrund 

vorwiegend bindiger Bodenarten darstellt, können starke Winde und Stürme zu massiven 

Ernteverlusten in allen Kulturen f¿hren, so auch im Getreide, dass āins Lager gehenó kann, 

wodurch hohe Ernteausfälle verursacht werden können. Zudem verursacht Wind eine höhere 

Verdunstungsrate und steigert die Trockenheitsprobleme. 

2.3.4  Biodiversität in Thüringen 

Der ländliche Raum ist in weiten Teilen geprägt von ausgeräumten Landschaften, großen 

Schlägen mit Reinkulturen, wenig Strukturelementen, und stellt in diesen Regionen aus 

Naturschutzsicht kein schützenswertes Landschaftsbild dar (s.a. Kap. 4, 4,4). Neben einem 

Verlust an bestäubenden Insekten führt die Artenarmut auch zu Schäden in der Landwirtschaft 

beispielsweise durch Feldmäuse, oder verringerte Bestäubungsleistung. Vor allem im 

mittleren Thüringer Becken bieten laut BUND und NABU intensiv bewirtschaftete Ackerflächen 

mit nur wenig Hecken, Feldgehölzen und Feldrainen kaum geeignete Lebensräume für die 

natürlichen Feinde der Feldmäuse wie Greifvögel, Fuchs und Mauswiesel (NABU, 2020). Auch 

der Thüringer Bauernverband setzt sich dafür ein, dass Naturschutz berücksichtigt wird, 

beispielsweise durch Blühflächen und Aufstellen von Insektenhotels, und dass eine 

artenreiche Kulturlandschaft gepflegt wird. In der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche 
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Landwirtschaft (AbL) gehören das Biodiversitätskonzept, regenerative Landwirtschaft und 

insbesondere der Bodenschutz zur Grundlage der Wirtschaftsweise.  

Aus den hier aufgeführten Gründen zur Situation des Naturschutzes auf Ackerflächen 

und aufgrund des Privilegierungsstatus für landwirtschaftliche Flächen in 

Schutzgebieten sind für APV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen Kategorien der 

naturschutzfachlichen Bewertung und zahlreiche Restriktionsfaktoren und 

Wirkfaktoren für Schutzgüter nicht anwendbar (s.a. Kapitel 4).  

2.3.5  Ertragsverluste in Thüringen 

Die im Jahr 2021 in Thüringen aufgetretenen Ertragsverluste ï im Vergleich zu einem Mittel 

der Jahre 2015-2020, mit den Trockenjahren 2018, 2019 ï sind laut Erntebericht 2021 des 

Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft zumeist auf wetterbedingte 

Schäden zurückzuführen (TMIL, 2021b). Dies betrifft sowohl den Obstanbau als auch 

Getreidearten und Ölfrüchte (Raps) (Abbildung 13). 

 

Abbildung 13: Ernteschwankungen und -verluste im Obst, Getreide und Raps; Änderungen 

2021 in Prozent gegenüber dem Mittel (2015/2020) (verändert nach TMIL, 2021b). 

Bereits im Jahr 2014 wird von der Landesregierung konstatiert: ĂDer Klimawandel wird mit 

großer Wahrscheinlichkeit zu einem weiteren Anstieg von Extremwetterlagen führen. Die 

Landwirtschaft muss sich diesem Wandel stellen. Die Verantwortung darf aber nicht allein auf 

die Anbaubetriebe abgeschoben werden, denn deren Wirtschaftlichkeit durch geeignete 

Anpassungsmaßnahmen zu sichern, heißt auch die sozioökonomische Entwicklung im 

ländlichen Raum zu fördern. Darüber hinaus darf die regionale Nahrungsmittelversorgung 

nicht gefährdet werden. Die Aufgabe der Politik muss daher sein, die Implementierung 

geeigneter Anpassungsmaßnahmen wie Hagelschutznetze für Kernobst, 
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Regenschutzüberdachung für Süßkirschen oder Bewässerungssysteme finanziell zu 

unterstützen. Der benachbarte Freistaat Sachsen zeigt, dass dies möglich ist.ñ (A. 

Siegesmund, Fraktionsvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Thüringer Landtag, 

derzeit Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz, Thüringen) (Bündnis 90 / Die Grünen, 

2014).  

Auch der TBV (2021) fordert MaÇnahmen zur Anpassung an den Klimawandel: ĂEin 

geeignetes Risikomanagement, aber auch ackerbauliche Strategien zur hydrologischen 

Anpassung an den Klimawandel werden über die Zukunft der Landwirtschaft in Thüringen 

mitentscheiden.ñ 

 Agri-Photovoltaik  

Unter Agri-Photovoltaik wird die Symbiose von Landwirtschaft und erneuerbarer 

Energiewirtschaft durch die ressourceneffiziente Doppelnutzung der gleichen Fläche 

zur Nahrungsmittel- (Primärnutzung) und Energieproduktion (Sekundärnutzung) 

verstanden. PV-Anlagen verschiedenen Designs (Aufständerung, Modultechnologie, s. 

Kapitel 3) werden auf Acker- und Grünlandflächen bzw. Standorten mit Sonderkulturen sowie 

gartenbaulichen Kulturen so installiert, dass Pflanzen und Boden ein möglichst großer Schutz 

vor Extremwetterbedingungen wie Hagel, Stürmen, Starkregen, Trockenheit, Hitze, starker 

UV-Strahlung und Spätfrösten sowie Sonnenbrand geboten wird (Dupraz et al., 2011, Barron-

Gafford, et al., 2019), und parallel eine Solarstromerzeugung für Eigenbedarf und 

Netzeinspeisung erfolgt. Die Hauptnutzung des APV-Systems sollte in der 

landwirtschaftlichen Produktion liegen, was im Juni 2021 in einer DIN SPEC 91434:2021-

05 (derzeit noch Vornorm) definiert wurde (Deutsches Institut für Normung e.V., 2021). Mit 

APV-Anlagen kann neben der Schutzfunktion auch eine Steuerung der Qualität und des 

Erntezeitpunktes von Produkten möglich sein (Reifeverzögerung, Zuckereinlagerung, 

Minderung von Pflanzenkrankheiten, etc.; s. Kapitel 5).  

Durch verschiedene Kombinationen von Anlagentechnik und Anbaukultur ist eine 

Optimierung der Anlage nach dem Licht- und Schutzbedarf der Kulturpflanze je nach 

Entwicklungsphase, oder eine möglichst hohe Energieproduktion, beispielsweise außerhalb 

der Vegetationszeit, möglich. Die Aufständerung und das Anlagendesign können so gestaltet 

werden, dass die Bearbeitung mit landwirtschaftlichem Gerät weiterhin möglich bleibt (s. 

Kapitel 5.4). Neben den Vorteilen für die Pflanzenproduktion können die Anlagen zum (Regen-

)Wassermanagement und zur Erosionsminderung beitragen, sowie die 

Bodenwasserverdunstung reduzieren. Durch mikroklimatische Effekte kann sich dies auch 

positiv auf den Wirkungsgrad der Module auswirken (Barron-Gafford, et al., 2019). So wird 
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nicht nur die Flächeneffizienz (LER1) gesteigert (Abbildung 14), sondern fruchtbarer Boden 

erhalten. Gemäß Modellberechnungen ergeben sich in APV-Anlagen im Optimalfall 

Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft (Ertrag der Kultur plus Solarstrom) von bis zu 

60-70 % (Dupraz, et al., 2011, Weselek et al., 2019), im trockenen Hitzesommer 2018 sogar 

um 90 % (Trommsdorff et al., 2021), wie in einem Versuch mit einer hoch-aufgeständerten 

Anlage in Baden-Württemberg nachgewiesen wurde (Abbildung 14). Dies führte zur Erhöhung 

der Flächenproduktivität in einem trockenen Jahr in der Kombination Kartoffelanbau / APV auf 

1,86.  

 

Abbildung 14: Flächennutzungspotential eines Hektars Ackerland (Trommsdorff et al., 2020). 

Die Verschattung der Pflanzen im APV System kann je nach Abdeckung durch Module bzw. 

deren Transmissivität oder deren Steuerung (anti-tracking, s. Kapitel 3.1.3) und je nach 

Kulturpflanzenart auch zu Ertragsverlusten führen (s. Kapitel 5.5, 5.6). In der Fruchtfolge unter 

der Anlage in Baden-Württemberg wurden sowohl Ertragssteigerungen der Kulturpflanzen als 

auch Verluste in den Beobachtungsjahren registriert. Unter APV kann die Evapotranspiration 

von Kulturpflanzen um 10-30 % reduziert sein, wenn das verfügbare Licht nur noch 50-70 % 

der vollen Sonneneinstrahlung entspricht (Marrou et al., 2013a). 

Die Berechnung von Ertragsverlusten ist zudem abhängig von den klimawandelbedingten 

Stressbedingungen, denen die Pflanze ausgesetzt ist, weshalb als Referenzwert eines 

Ertrages ohne PV Module immer auch der aktuelle, und der zukünftig zu erwartende 

Ernteausfall, wie bereits ausgeführt, heranzuziehen ist. Dies relativiert einen möglichen 

Ertragsverlust weniger schattentoleranter Kulturpflanzen, die ohne APV unter Klimawandel 

auch einen Verlust einfahren würden (Abbildung 15).  

 
1 LER ist ein Akronym f¿r engl. Ăland equivalent ratioñ. Die Landnutzungsrate stellt die Summe der 

relativen Erträge (Strom, Pflanzen) in Prozent dar und liegt meist über 100. 
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Abbildung 15: Flächeneffizienz von vier Anbaukulturen gemessen über zwei 

aufeinanderfolgende Jahre unter variierenden Wetterbedingungen (Trommsdorff et al. 2021). 

APV-Anlagen dürften aber nicht nur zu einer Stabilisierung von Ernteerträgen unter 

Stressbedingungen und Erhöhung der Flächenproduktivität beitragen, sondern bieten 

auch ein Potential zur Steigerung der Biodiversität, beispielsweise wenn die Anlagen 

mit Blühstreifen oder einer Umrandung aus Gehölzen (s. Kapitel 3.5.3) kombiniert 

werden. Auch auf intensiv, aber ebenso auch extensiv genutztem Grünland kann mit 

marginalen Anpassungen auf der PV-Seite Strom generiert werden, hier kommen besonders 

bodennahe und vertikal aufgestellte Module mit einem hohen Potential für 

Ökosystemdienstleistungen in Frage. Des Weiteren ist zu bewerten, dass eine stabile, 

zusätzliche Einkommensquelle für Landwirtschaftsbetriebe generiert und damit die 

Resilienz vieler Höfe gegenüber Ernteausfällen erhöht werden kann. 

Der Deutsche Bauernverband nimmt positiv Stellung zur APV, so der Stellvertretende 

Generalsekretär, Udo Hemmerling (Bauernverband, 2021): 

ĂDa herkömmliche Freiflächenanlagen mit erheblichen Eingriffen in Agrarstruktur und Umwelt 

verbunden sind, brauchen wir Lösungen wie die Agri-PV, die in bestehende Strukturen 

integriert werden kann und keine zusätzlichen Flächen verbraucht. Denn insbesondere für 

Anwendung im Obstbau und bei Sonder- und Dauerkulturen sind durch Agri-PV Synergien zu 

erwarten, beispielsweise um Obst, Beeren und Wein vor Hagel, Starkregen, Frost und 

Sonnenbrand zu schützen. Nur wenn die landwirtschaftliche Bewirtschaftung ohne 

nennenswerte Einschränkungen möglich bleibt, kommen die Vorteile der Agri-Photovoltaik 

wirklich zum Tragen.ñ 

Auch der Thüringer Bauernverband (TBV) unterstützt in seinem Positionspapier vom 

16.02.2022 die APV, und fordert eine Förderung der APV auf Acker- und Grünlandflächen 

(Horn, 2022). 
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Die neue Bundesregierung hat folgende Planungen für PV (BMWK, 2022):  

¶ Öffnung der Standortkulisse für neue PV-FFA 

¶ Beschleunigung der Genehmigungsprozesse 

¶ Änderung der Schutzgüterabwägung zugunsten Erneuerbarer Energien bzw. dem 

Klimaschutz: zeitlich befristeter Vorrang für Erneuerbare Energien bei der 

Schutzgüterabwägung soll geschaffen werden 

¶ Rechtsänderungen zur Beschleunigung der langwierigen Verfahren beim Netzausbau  

¶ Gesetzliche Klarstellung, wonach die Erneuerbaren Energien im überragenden 

öffentlichen Interesse sind und der öffentlichen Sicherheit dienen. 

In der Pressemitteilung vom 10. Februar 2022 nehmen die Minister*innen von drei Ministerien 

Stellung: 

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: Ăé Wir legen heute einen Vorschlag vor, der 

einen maÇgeblichen Beitrag zum Ausbau der Photovoltaik leisten kann. é. Das bringt den 

Klimaschutz voran und behält gleichzeitig die Belange der Landwirtschaft und des 

Naturschutzes im Auge.ñ 

Bundesumweltministerin Steffi Lemke: Ăé Den erforderlichen Ausbau der Freiflächen- und 

Agri-PV wollen wir naturverträglich gestalten: durch Kopplung an Naturschutzkriterien, die 

gleichzeitige Wiedervernässung von Mooren und eine Erweiterung der Flächenkulisse in 

benachteiligten Gebieten. Das ist gut für Umwelt- und für Klimaschutz.ñ 

Bundeslandwirtschaftsminister Cem ¥zdemir: Ăé Agri-Photovoltaik ermöglicht es unseren 

Landwirtinnen und Landwirten, einen Beitrag zur Versorgung mit erneuerbaren Energien zu 

leisten und landwirtschaftliche Nutzflächen trotzdem weiter bewirtschaften zu können. Unser 

Vorschlag beinhaltet Chancen für alle drei Bereiche, also ein Win-Win-Win für Klima, Natur 

und für unsere Landwirtschaft.ñ Ein wichtiges Problem ist die fehlende Verfügbarkeit von 

Flächen (BMWK, BMUV, & BMEL, 2022). 

Zur Abschätzung des Flächenpotentials in Deutschland sind folgende Fakten 

einzubeziehen (in Anlehnung an Wirth, 2022, Schindele, 2021): 

¶ Allein die derzeit mit Energiemais angebaute Fläche (1 Mio. ha) würde im APV 

System 600 GWp Nennleistung Energie erzeugen 

¶ Bei der Produktion von Strom aus Energiepflanzen liegt der auf die Einstrahlung 

bezogene Wirkungsgrad deutlich unter 1 %, für Energiemais bei 0,2 % 

¶ Auf die Einstrahlung bezogen erzeugen neu installierte PV-Kraftwerke Strom im 

Mittel mit Wirkungsgraden von ca. 16 ï 18 %  
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¶ Auf die Fläche bezogen ist die Stromproduktion im APV System mit ca. 600 MWhel/ha 

um den Faktor 32 besser als durch Mais, mit 18,7 MWhel/ha Stromertrag durch 

Silomais (FNR, 2020) 

¶ Im Vergleich der Effizienz von Biokraftstoffen kann ein PKW (Diesel-

Verbrennungsmotor, 5,5 l Biodiesel/100 km) mit dem Jahresertrag eines 1 ha großen 

Rapsfeldes von 1.775 l/(ha*a) (FNR, 2020) eine Strecke von ca. 32.000 km 

zurücklegen 

¶ Mit Strom aus einer APV-Anlage (landwirtschaftliche Ernte und Stromproduktion) 

könnte ein E-Auto einen Weg von 3.750.000 km fahren (Faktor 116) 

¶ Auf ca. vier Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland könnte der 

derzeitige gesamte, aktuelle Strombedarf (Endenergie, ca. 500 GWp installierte 

Leistung) in Deutschland gedeckt werden 

¶ Auf 1,4 % der gesamten Ackerfläche aller EU-Mitgliedsstaaten und Großbritannien 

könnte die Stromnachfrage der EU-Bevölkerung aus dem Jahr 2016 dreimal gedeckt 

werden 

¶ Der gesamte Energiebedarf der Menschheit könnte mit APV auf knapp 1 % der 

Ackerfläche gedeckt werden (Schlegel, 2021). Das globale Potential der APV wird von 

verschiedenen Autoren als ausreichend für die Energieversorgung von mehr als 10 

Milliarden Menschen eingeschätzt (Adeh et al., 2018, Miskin, et al., 2019). 

Zusammenfassend, angesichts der derzeitigen Unsicherheiten in der Energieversorgung und 

der Preissteigerungen für fossile Brennstoffe, und der klimabedingten Ertragsverluste in der 

Landwirtschaft ist die Aussage von H.-J. Fell, energy watch group, weiterhin um so mehr gültig: 

ĂDie APV kann die durch zunehmende Dürren entstehenden Ernteeinbußen mit 

Beschattungswirkung und optimiertem Wassermanagement deutlich abmildern, die 

Biodiversität auf den Äckern deutlich erhöhen und hilft gleichzeitig, klimaschädliche Kohle- und 

Erdgaskraftwerke schneller abzuschalten.ñ (Photovoltaik.EU, 2020) 

Eine Transformation der Landwirtschaft hin zu einer diverseren, regenerativen Landwirtschaft, 

mit an die zukünftigen Klimabedingungen angepassten Kulturen und Anbauweisen und die 

Energiewende sind angesichts der Kalamitäten dringend notwendig. Die Frage ist, ob āby 

design or by desasteróé (Sommer & Welzer, 2014). 

3 Stand der Technik 

Die APV bietet verschiedene technische Ansätze sowohl in der Auswahl der Modultechnik als 

auch der Aufständerung. Aufbau einer APV-Anlage (Abbildung 16): Jede Anlage benötigt 

Pfeiler (2), die die Module (3) tragen oder die Verstrebung (1) stützen und damit eine 

Verankerung (4) im Boden möglich machen. Wichtige Kenngrößen sind hierbei die Modulbreite 
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w (von Modulunterkante bis -oberkante), der Neigungswinkel des Moduls b, der Abstand 

zwischen den Modulen d (oft auch als Reihenabstand bezeichnet), der Abstand der Pfeiler 

dpillar und die Höhe des Systems h, welche von Boden bis Modulunterkante bemessen wird. 

 

Abbildung 16: Skizze der Seitenansicht einer APV-Anlage mit Verstrebung (1), Pfeiler (2), 

PV-Modul (3), Boden-Verankerung (4), Modulbreite w, Neigungswinkel b, Reihenabstand d, 

Pfeilerabstand dpillar und Systemhöhe h (Trommsdorff et al., 2021). 

Die APV wird in folgende Kategorien gegliedert (Willockx, 2020): APV (Ackerflächen), 

Weideland-Photovoltaik (Ărangevoltaicsñ), APV in offenen (PV-FFA) und geschlossenen 

Systemen (Gewächshaus-PV). Zu APV auf Freiflächen zählen konventionelle Ackerkulturen 

(Getreide, Mais, Kartoffeln, etc.) und Sonderkulturen (Obstbau, Wein, Hopfen, etc.) sowie 

gartenbauliche Kulturen (Gemüse, Kräuter, etc.). Auch findet eine Unterscheidung in mehr 

oder weniger hoch- und bodennah aufgeständerte Systeme statt, sowie in dynamische 

(tracking ï dem Stand der Sonne folgend) und statische Systeme (feststehend). Auch das Ziel 

der APV-Anlage kann als Differenzierungsmerkmal verstanden werden: einerseits primär eine 

Stromproduktion, eine primär landwirtschaftliche Produktion (ĂAnti-Trackingñ) oder ein 

integriertes System. Diese Einteilung entspricht im Wesentlichen der vom Fraunhofer Institut 

für Solare Energiesysteme (ISE) vorgeschlagenen. 

In der DIN SPEC 91434, eine vom Fraunhofer ISE gemeinsam mit 14 Initiatoren erarbeitete 

Vornorm zur Definition von APV-Anlagen, werden klar die Bedingungen für eine APV Anlage 

auf Ackerland definiert und vorgeschrieben (Deutsches Institut für Normung e.V., 2021). Sie 

unterteilt die APV in zwei Kategorien: Kategorie I umfasst (hoch-)aufgeständerte Systeme, 
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die eine Bewirtschaftung darunter und einen ausgeprägten Schutz der Kulturpflanzen vor 

Umweltstress (Sonnenbrand, Starkwetterereignisse, etc.) gewährleisten, sowie Kategorie II 

mit vertikalen bzw. bodennahen Systemen, die eine Bewirtschaftung zwischen den Modulen 

erlauben und bisher hauptsächlich im Grünland verwendet wurden. Als weitere Kategorie, die 

allerdings in der DIN SPEC nicht behandelt wird, könnten Gewächshäuser gelten, die mit PV-

Modulen diverser Form ausgestattet werden. Diese geschlossenen Systeme der PV werden 

hier nicht näher betrachtet.  

 Aufständerung  

In Kategorie I der DIN SPEC 91434 werden leicht und hoch-aufgeständerte APV-Anlagen 

eingeordnet, die mindestens eine lichte Höhe von 2,1 m aufweisen und eine Bewirtschaftung 

darunter ermöglichen. Die Kategorie II beinhaltet bodennahe Anlagen mit einer lichten 

Höhe unterhalb von 2,1 m, bei denen die Bewirtschaftung zwischen den Modulen erfolgt. 

3.1.1  Hoch-aufgeständerte Anlagen / Kategorie I 

Hoch-aufgeständerte Anlagen (Kategorie I) sind so konzipiert, dass sie möglichst mit 

konventionellen, im Betrieb vorhandenen, landwirtschaftlichen Geräten bewirtschaftet werden 

können (Abbildung 17). Allerdings schränken die Anlagenhöhe h und der Pfeilerabstand dpillar 

die landwirtschaftliche Maschinenauswahl ein. Die Solarmodule können in unterschiedlichen 

Abständen, Ausrichtungen und Winkeln angebracht werden. Die Anlage kann dabei teilweise 

oder komplett die landwirtschaftliche (nutzbare) Fläche überdachen, was aber, in Abhängigkeit 

von der Auswahl und Anordnung der Module verschiedene Verschattungsgrade zulässt.  
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Abbildung 17: Darstellung APV-Anlage Kategorie I nach DIN SPEC 91434 (Deutsches Institut 

für Normung e.V., 2021). 

Oft sind Anlagen vier bis sechs Meter, mindestens aber 2,1 m hoch und die Stützpfeiler 

zwischen 6 m und 14 m (häufig 10 m) voneinander entfernt. Der Reihenabstand entspricht 

hierbei der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche AL (Trommsdorff et al., 2020). Bei dieser Form 

der APV können Kulturen unterschiedlichster Art angebaut werden, darunter auch 

hochwachsende Kulturen, wie sie bspw. im Obstbau vorkommen. In bisherigen Pilotanlagen 

werden zumeist semitransparente Module verwendet, um eine ausreichende photosynthetisch 

aktive Strahlung (PAR2) für das Pflanzenwachstum zu gewährleisten (s. Kapitel 3.2.1). Dies 

ermöglichen kleinere Reihenabstände zwischen den Modulreihen und damit eine höhere 

Flächenbelegungsrate der Module (GCR 3 ) sowie eine höhere LER. Durch die hohe 

Aufständerung und den damit verbundenen, höheren Materialaufwand ist von höheren 

Investitionskosten auszugehen (s. Kapitel 8), da hohe statische Anforderungen an die 

Konstruktion wegen Windlast entstehen (Trommsdorff et al., 2020, Scharf et al., 2021). 

Der Vorteil dieser Konstruktion ist der Schutz der Kulturpflanzen bspw. vor Hagel, 

Starkregen oder Sonnenbrand (Badelt et al., 2020). Aufgrund der landwirtschaftlichen Arbeiten 

 
2 PAR ist ein Akronym f¿r engl. Ăphotosyntetically active radiationñ. PAR gibt die Auswirkung 

elektromagnetischer Strahlung im Bereich des Lichtspektrums auf die photosynthetische Aktivität von 
Pflanzen in W/m2 an.  

3 GCR ist ein Akronym f¿r engl. Ăground cover ratioñ. Die Flªchenbelegungsrate gibt die Belegung der 
Grundfläche mit Modulen in Prozent an. Eine vollständige Belegung entspricht 100%.  
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ist ein Verschmutzen der Module durch Bodenbearbeitung, Erntestaub, Blüte, etc. möglich. 

Inwiefern eine Reinigung der Module nötig und wirtschaftlich sinnvoll ist, muss vom Standort 

und den standortspezifischen Niederschlägen abhängig gemacht werden. Bei den Anlagen 

der Kategorie I entsteht ein Flächenverlust von maximal 10 % (Deutsches Institut für Normung 

e.V., 2021).  

Bei Sonderkulturen sind die Anlagen oft etwas niedriger aufgeständert, da häufig keine 

maschinelle Ernte üblich bzw. notwendig ist. Die Unterkante der Module ist hier mindestens 

2,10 m und üblicherweise 5 m hoch (Deutsches Institut für Normung e.V., 2021). Ausnahme 

bildet hierbei die Sonderkultur Hopfen mit einer Höhe von bis zu 7 m (s. Kapitel 5.1). Die 

Pfeilerabstände betragen zwischen 3 m und 14 m, je nach Kultur, da die Aufständerungen oft 

als Rankhilfe verwendet werden, wobei ein Flächenverlust von unter 1 % entsteht, wenn die 

Aufständerung als Rankhilfe genutzt wird, wie beispielweise im Himbeeranbau (Abbildung 18) 

(Karthaus, 2021). Ansonsten wird nach DIN SPEC 91434 von einem maximalen Verlust der 

Fläche von 10 % in Kategorie I ausgegangen (Deutsches Institut für Normung e.V., 2021). Die 

Investitionskosten sind entsprechend der benötigten Höhe des Systems als geringer 

einzuschätzen als bei hoch-aufgeständerten Anlagen.  

 

Abbildung 18: Darstellung APV mit Sonderkultur Himbeeren, welche Aufständerung als 

Rankhilfen verwenden (Karthaus, pers. Zusendung). 

 

 



  

 

25 

3.1.2  Bodennahe Anlagen / Kategorie II  

Kategorie II beinhaltet die bodennahen APV-Systeme, bei denen eine Bewirtschaftung 

zwischen den Modulreihen erfolgt. Die lichte Höhe des Systems beträgt maximal 2,1 m. Die 

Fläche unter den Modulen (2,1 m maximal hoch) gilt hier zumeist als landwirtschaftlich nicht 

nutzbare Fläche (AN). Ist dennoch eine Bearbeitung direkt unter den Modulen möglich und wird 

ein Ertrag von mindestens 66 % erreicht, so reduziert sich die Fläche AN. Dies gilt es jedoch 

in einem Nutzungskonzept festzuhalten (Deutsches Institut für Normung e.V., 2021). Die 

Pflanzen erhalten einen sehr hohen Lichteinfall, da die Module nicht über den Pflanzen 

angebracht sind. Allerdings entfällt so auch die schützende Wirkung vor den meisten 

Umwelteinflüssen außer vor Wind, sowie die Möglichkeit des Lichtmanagements.  

Die Maschinenhöhe kann frei gewählt werden und die Reihenabstände können entsprechend 

an die landwirtschaftlichen Maschinen angepasst werden. Es ist kein 

Regenwasserauffangsystem mit einer Wasserverteilung notwendig, da die Pflanzen 

uneingeschränkt Zugang zu Niederschlägen erhalten (Scharf et al., 2021). Bei den 

bodennahen Anlagen wird ein Flächenverlust von maximal 15 % anberaumt (Deutsches 

Institut für Normung e.V., 2021). Durch die geringe Aufständerungshöhe sind die Kosten der 

Anlagen der Kategorie II als niedriger einzuschätzen. 

Es wird unterschieden zwischen APV-Anlagen der Varianten 1 und 2, bei denen die 

Solarmodule auf einem oder zwei Pfeilern in einem Winkel zwischen 10° und 60° (Süd-

Ausrichtung) bzw. zwischen 0° und 20° (Ost-West-Ausrichtung) (Kümpel, 2022) fest aufgebaut 

sind (Variante 1) (Abbildung 19), oder APV-Anlagen, deren Module vertikal (VA) oder mit 

einem Trackingsystem installiert sind (Variante 2) (Abbildung 20). 

Variante 1 (Abbildung 19): Bei diesen bodennahen APV-Anlagen werden die Module auf 

einem oder zwei Pfeilern fest installiert. Die Fläche direkt unterhalb der Module ist kaum 

landwirtschaftlich nutzbar. Durch die geringe Aufständerungshöhe sind die Kosten dieser 

Anlagenform als die niedrigsten unter den in dieser Studie beschriebenen APV-Anlagen 

einzuschätzen. 
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Abbildung 19: Darstellung APV-Anlage Kategorie II, Variante 1 nach DIN SPEC 91434 

(Deutsches Institut für Normung e.V., 2021). 

Variante 2 (Abbildung 20): Vertikale Anlagen werden bisher häufig im Grünland errichtet. Da 

diese meist in Richtung Ost-West ausgerichtet sind, erzeugen sie statt einer typischen 

ĂGlockenkurveñ eine ĂKamelkurveñ, wobei die typische Mittagsspitze der Stromproduktion auf 

den Vor- und Nachmittag verteilt wird und somit die Möglichkeit einer alternativen Vergütung 

bzw. eines günstigeren Netzanschlusses bestünde (Fuhs, 2017). Verwendet werden bifaziale 

Module (s. Kapitel 3.2.2), deren Vorder- und Rückseiten abwechselnd nebeneinander 

angeordnet sind, wodurch je nach Tageszeit eine gleichmäßige Leistung erzielt wird. Oft 

werden zwei Module übereinander angebracht, mit der Unterkante in einer Höhe zwischen 

20 cm und 80 cm über dem Boden, und der Oberkante in maximal 3 m Höhe. Größere Höhen 

würden wegen höherer Windlasten höhere Ansprüche an die Statik aufweisen und wären 

kostenintensiver (Next2Sun GmbH, 2021). Diese Anlagen eignen sich hervorragend als 

Windfang und bieten an besonders windigen Standorten eine Schutzfunktion. Die mögliche 

Nachführungsfunktion dieser Module wird im nächsten Abschnitt erläutert.  
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Abbildung 20: Darstellung APV-Anlage Kategorie II, Variante 2 nach DIN SPEC 91434 

(Deutsches Institut für Normung e.V., 2021). 

3.1.3  Tracking-Systeme 

Die zeitspezifische Regulierung des Lichteinfalls ist über das sog. ĂTrackingñ möglich. Hierbei 

ist wie auch bei Freiflächenanlagen ein bewegliches Unterkonstrukt notwendig, welches sich 

einachsig (horizontal oder vertikal) oder zweiachsig (horizontal und vertikal) entweder dem 

Sonnenstand nachführen lässt oder den Kulturen volle Sonneneinstrahlung ermöglichen kann. 

Dadurch ist ein optimales Lichtmanagement möglich. Die beweglichen Modultische können 

unterschiedliche Mindesthöhen aufweisen und demnach in Kategorie I und II eingeordnet 

werden (Deutsches Institut für Normung e.V., 2021). Die Pfeilerabstände sollten auch hier den 

Maschinenbreiten angepasst werden. In beiden Kategorien bestehen keine Unterschiede in 

den Pfeilerabständen, da die technischen Anlagen bei Bewirtschaftung und Ernte senkrecht 

gestellt werden können und somit der Pfeilerabstand als maximale Maschinenbreite 

anzunehmen ist. Die Aufständerung ist auch auf landwirtschaftlichen Flªchen mit Ăsehr steilerñ 

Hangneigung möglich (Axial Structural Solutions, o.J.). Durch die Nachführung der Systeme 

sind zwischen 30 % und 45 % höhere Stromerträge möglich (Cengiz et al., 2016). Zudem 

können sog. ĂMittagsspitzenñ umgangen werden, wenn eine Netzüberlastung droht, indem die 

Anlagen suboptimal zur Sonne ausgerichtet werden, um die Netzeinspeisung zu reduzieren. 

Es besteht auch die Möglichkeit, den Trackingalgorithmus entsprechend des Lichtbedarfs der 

Pflanzen anzupassen (ĂAnti-Trackingñ) (Hºrnle, et al., 2021). So würden bspw. die Module 

morgens und abends für mehr Lichtverfügbarkeit ausgerichtet werden und somit würde das 
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PAR-Level der Pflanzen erhöht. Dies ermöglicht vor allem eine saisonale Steuerung der 

Module, um bspw. in kritischen Entwicklungsphasen eine höhere PAR zu gewährleisten, als 

es mit fixierten Modulen möglich wäre. Dennoch wäre so die Option gegeben, eine höhere 

GCR zu wählen, da der Lichteinfall spezifisch gesteuert werden kann. Die unterschiedlichen 

PAR-Ausbeuten und Leistungspotentiale zwischen Tracking-, Anti-Tracking- und 

konventionellen APV-Systemen sind in Abbildung 21 dargestellt.  

 

Abbildung 21: Simulation der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) der Pflanzen in den 

Varianten Tracking, Anti-Tracking und feststehend (oben), sowie die Leistungsverläufe der 

Module der drei Varianten (unten) [verändert nach Hºrnle et al. (2021)]. 

Der Schutz der Pflanzen vor Umwelteinflüssen ist bei Tracking- bzw. Anti-Tracking-APV-

Anlagen besonders erwähnenswert. Durch die Nachführung ist es nicht nur möglich, die 

Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Fläche zu vereinfachen, den Stromertrag zu 

regulieren oder die PAR der Pflanzen zu erhöhen, sondern es kann entsprechend der 

Wetterereignisse auch ein umfassender Schutz der Kulturen vor Hagel, Schneefall, 

Starkregenereignissen, Frost und Sonnenbrand erfolgen (Abbildung 22). 

Damit bestehen die Optionen durch (Anti-)Tracking-Systeme: 

¶ die Pflanzen vor Umwelteinflüssen zu schützen 

¶ den Lichteinfall der Pflanzen anzupassen 

¶ das Regenwasser aufzufangen  

¶ Stromproduktion zu Spitzenlastzeiten bzw. Leistungshöhen zu regulieren. 

Ein mögliches Problem der nachgeführten Anlagen besteht darin, dass unterhalb der 

verstellbaren Module ein Kernschatten besteht, der einen Anbau von Kulturen erschwert, wenn 

Ί Maximale PAR-Ausbeute 

Ί Anti-Tracking 

Ί Tracking 

Ί Fixiertes System 

Ί Anti-Tracking 

Ί Tracking 
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kein Anti-Tracking für diese Zonen vorgesehen ist. Der Flächenverlust wird daher mit maximal 

15 % angenommen (Deutsches Institut für Normung e.V., 2021). Weitere Probleme ergeben 

sich durch den technischen Aufwand. Die beweglichen Teile sind empfindlich gegenüber 

Verschleiß und Störungen. Daher sind neben den höheren Investitionskosten auch höhere 

Wartungs- bzw. Betriebskosten zu erwarten (Cengiz et al., 2016).  

 

Abbildung 22: Mögliche Schutzwirkungen der Kulturen durch verschiedene 

Ausrichtungswinkel bei (Anti-)Tracking-Systemen (Vandest & Hemetsberger, 2021). 

3.1.4  Innovationen 

Es ist erkennbar, dass eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Konstruktion eines APV-Systems 

bestehen. Da der Markt der APV international sehr dynamisch ist, werden hier im Folgenden 

einige neue ĂTrendsñ und Innovationen vorgestellt. Diese geben einen Ausblick auf 

zukünftige, potenzielle Systemdesigns.  

  Seilaufhängung 

Anstelle einer massiven, statischen Konstruktion kann eine alternative 

Aufständerungsmöglichkeit mit Seilaufhängung verwendet werden (Abbildung 23). Die 

Technik der Draht- oder Stahlseile stammt aus der Seilbahntechnik. Ein erheblicher Teil der 

eigentlich massiven Stahlkonstruktion kann so durch weniger materialaufwändige Seile ersetzt 

werden. Durch die Seilverbindungen sind Fundamentabstände von bis zu 40 m möglich, 

welche die Chance bieten, auch große Maschinenbreiten zu verwenden. Dafür sind allerdings 

Module in Leichtbauweise (s. Kapitel 3.2.3) notwendig.  
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Abbildung 23: Modell einer Seilkonstruktion mit āTrackingó-Funktion für eine APV-Anlage in 

Sachsen (VEE Sachsen e.V., 2022). 

Für die Seilkonstruktion inkl. der Aufständerung werden ca. 10 % der Kosten der massiven 

Stahl-Aufständerung veranschlagt (Badelt et al., 2020). Da Module in Leichtbauweise bisher 

noch nicht in der Massenproduktion üblich sind, beeinflussen sie die Investitionskosten noch 

erheblich. Durch verschiedenartige Anordnungen der Module bzw. die Verwendung von 

semitransparenten Modulen (s. 3.2.1) kann die Erreichung der notwendigen PAR 

gewährleistet werden. Damit sind diese Anlagen in Zukunft als wirtschaftlich attraktiv 

einzustufen (s. Kapitel 8). Nach Hörnle et al. (2021) sind die Anlagen bezüglich 

mikroklimatischer und verschattungsbedingter Einflüsse noch zu optimieren. Je nach 

Anordnung der Leichtbaumodule besteht die Möglichkeit Regenwasser aufzufangen. Bisher 

wurde bereits eine Pilotanlage in Straßkirchen (Deutschland) mit einem abgespannten 

Drahtseil-System errichtet (Abbildung 24). Die einzelnen Stahlpfeiler werden hier mit 

Drahtseilen statisch gesichert.  
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Abbildung 24: Pilotanlage mit abgespannter Seilaufhängung in Straßkirchen, Bayern (Krinner 

Carport GmbH, Harlander, 2021). 

Ein anderes Prinzip stellt das Baukastensystem dar. Dieses besteht aus Trag-, Vorspann- 

und Positionierungsseilen, sowie aus Druckstäben. Hier können die Stützpfeiler im Raster von 

40 m x 40 m errichtet werden, was sich besonders für große Landmaschinen eignet. Am 

Schaft der Druckstäbe sind für eine optimale Statik über geeignete Aufnahmevorrichtungen 

die Tragseile befestigt (parabelförmig nach oben geöffnet). Die Vorspannseile bilden eine nach 

unten geöffnete Parabel. Die Druckstäbe werden zwischen dem Haupt- und dem 

Nebentragwerk eingespannt, und die Module auf der Oberseite befestigt. Durch diese 

Konstruktionsweise entsteht ein stabiles System, welches auch statische Festigkeit gegenüber 

Wind und anderen Wetterereignissen aufweist. 

  Faltdachanlagen 

Die Verwendung von Faltdachanlagen stellt eine interessante Innovation dar, da sie die 

Möglichkeit bietet, die Anlage ein- und auszufahren, bspw. bei der Bewirtschaftung oder Ernte 

des Feldes, bei Schneefall oder Sturm, nachts, oder bei Wartungsarbeiten (Abbildung 25). 

Auch hier werden Module in Leichtbauweise verwendet. Die Unterkante muss eine 

Mindesthöhe von 2,10 m aufweisen (Deutsches Institut für Normung e.V., 2021). Das Faltdach 

wird ebenfalls über Draht- oder Stahlseile aufgehängt, sodass auch hier Fundamentabstände 

von bis zu 40 m möglich sind. Durch Abstandshalter ist das System auch für APV-Anlagen 

geeignet und bietet die Möglichkeit, auch reihenweise eingefahren zu werden, sodass ein 

optimales Lichtmanagement gegeben ist. Zudem kann Regenwasser aufgefangen werden und 

es sind sowohl Reinigungsarbeiten als auch Feldbearbeitung erleichtert durchzuführen. Durch 

die beweglichen Teile ist, wie auch bei den nachgeführten Anlagen, ein höherer 
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Wartungsaufwand gegeben. Dadurch und da es sich bisher immer um Sonderanfertigungen 

handelt, sind die Faltdachanlagen aktuell noch sehr kostenintensiv (Monn, 2021). 

Bei Starkwind kann die Anlage eingefahren werden, sodass potentielle Schäden der Anlage 

reduziert werden können, was die Ansprüche an die Statik reduziert. Allerdings ist dann auch 

kein Schutz der Pflanzenkulturen vor Stürmen gewährleistet. Aus Sicht der Stromproduktion 

wird in Thüringen aktuell von Stromertragsverlusten von unter 1 % ausgegangen, wenn 

bei Windstärken über 15 m/s das Solardach eingefahren würde. Diese Verluste werden jedoch 

reduziert, wenn die Verluste durch Schneebelag gegengerechnet werden. In schneereichen 

Regionen können hier bis zu 3 % zusätzlicher Ertrag erwirtschaftet werden. Ein weiterer Vorteil 

besteht bei Faltanlagen darin, dass die Anlage bis auf die Unterkonstruktion werkseitig 

montiert werden kann. Somit wäre eine Neupositionierung der APV-Anlage mit geringerem 

Aufwand möglich und es werden Kosten beim Auf- und Abbau eingespart. Damit entfällt hier 

eine Standortbindung über viele Jahre, was auch eine Flexibilisierung in der 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Fläche ermöglicht. Bei speziellen Solarfaltanlagen 

werden die PV-Module beim Ein- und Ausfahren in bzw. aus einer Box gereinigt (Hºrnle, et 

al., 2021). 

 

Abbildung 25: Beispiel einer Faltdachanlage mit Solarmodulen, kommerziell bereits über 

Parkplätzen und Infrastrukturanlagen (DHP, o.J.).  
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  Holzaufständerung 

Eine weitere mögliche Innovation bestünde darin, die Aufständerung aus Holz anstelle von 

Stahl zu errichten. Diese Anlagen verringern den mit der Stahlproduktion verbundenen 

Ressourcen- und Energieverbrauch und auch den technischen Charakter der Anlage 

(Abbildung 26). Entsprechend auf Haltbarkeit behandelte Holzständer, ggf. mit einem 

Spinnanker-Sockel im Boden (s.u.) können Verwendung finden.  

Hierbei könnten Investitionskosten eingespart werden, wenn bspw. unbehandeltes Holz 

verwendet wird. Es besteht allerdings die Gefahr, dass sich das Holz bei extremen 

Witterungsbedingungen verdreht oder verzieht, wodurch die Leistung des Systems 

beeinträchtigt werden kann. Daher gilt es zu beachten, dass eine regelmäßige Kontrolle der 

Holzaufständerung notwendig ist, um potentiellen Verfall des Holzes frühzeitig erkennen und 

behandeln zu können (Rodriguez, 2014). 

 
Abbildung 26: PV-Anlage mit Aufständerung aus behandeltem Holz, Montpellier Frankreich 

(Dupraz, 2020). 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Aufständerung nach dem Rückbau der Anlage 

unkompliziert recycelt werden kann. In Japan wird zunehmend auf Verwendung von 

Holzaufständerungen zurückgegriffen, um die lokale Forstwirtschaft zu fördern und die 

Nachhaltigkeit der Anlage zu verbessern. Wird das Holz entsprechend behandelt, wird eine 

Lebensdauer des Holzes von 30 Jahren angegeben. Einige Installateure verwenden dagegen 

unbehandeltes Holz und geben eine Lebensdauer von 20 Jahren an. Durch die Verwendung 

von einheimischem Holz kann die lokale Wirtschaft profitieren. Weiterhin gelten 

Holzaufständerungen als brandgefährdeter als herkömmliche Stahlaufständerungen 
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(Rodriguez, 2014). An einer Anlage in Montpellier, Frankreich, wird dieses Konzept aktuell 

erforscht.  

  Dome-Struktur 

Die Errichtung von Dome-Strukturen4 wird ursprünglich auf Flachdächern oder Freiflächen 

angewandt, um eine zügige Montage und eine günstige Aufständerungsmöglichkeit zu 

gewährleisten. Oft werden diese in Ost-West-Richtung aufgeständert, mit einem 

Neigungswinkel von 5° bis 10° (Abbildung 27). 

 

Abbildung 27: Darstellung Dome-Struktur Ost-West-Ausrichtung der Freiflächenanlage in 

Hölzengraben, Kaiserslautern (IBC Solar, 2013). 

Eine Sonderform der Dome-Struktur sind die Faltanlagen auf Rollen (Abbildung 28). 

Besonders für Thüringen interessant, bietet sich in der APV die Möglichkeit Dome-Strukturen 

auf fahrbaren Gestellen auf Rad-Schienen-Basis über weißem Spargel aufzubauen. Im 

November würde die Anlage zeitweilig eingefahren werden, sodass die Beete umgestaltet 

oder neu angelegt werden können (Bild a). Während der Wachstumsperiode benötigt Spargel 

keinen Lichteinfall und profitiert von der Erwärmung durch die dunkle Farbe der Module, 

demnach wird die Anlage ausgefahren und die Dome-Strukturen decken die Beete ab (b). Im 

 
4 Dome-Strukturen kommt aus dem Englischen von dome f¿r dt. ĂKuppelñ.  
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Sommer werden die Kuppeln zwischen den Beeten errichtet, um das Unkrautwachstum zu 

verhindern (c). Eine mobile Anlage auf Rädern wurde kürzlich in den Niederlanden installiert 

(H2arvester, 2022).  

 

 

Abbildung 28: Dome-Strukturen über Spargelkulturen auf Rad-Schienen-Konstruktion 

(Willockx, 2020). 

  Solarbogen 

Durch die Integration der Module in die Unterkonstruktion entsteht eine feste Einheit als 

Solarbogen (Abbildung 29). Dieser ist statisch stabil und bietet die Chance für eine zukünftig 

kostengünstige APV-Anlage. Durch die statische Konstruktionsweise auf einem integrierten 

Schienensystem kann der Bogen über große Flächen verschoben werden und bietet damit 

verschiedene Möglichkeiten zur Beschattung und Belichtung der Pflanzen, als Wetterschutz 

und zur Bewirtschaftung der Fläche unterhalb der Module. Die Module sind in Ost-West-

Richtung mit verschiedenen Neigungswinkeln ausgerichtet. Pfeilerabstände können hier 9 m 

(a) 

(b

) 

(c) 
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erreichen bzw. bis zu 20 m2 mit Stützpfeilern. Damit lässt sich im optimalen Fall eine 

Flächenbelegung für eine Stromproduktion von 2 MW pro Hektar erreichen, z.B. während einer 

Brachezeit zwischen dem Anbau von Kulturen, oder zur Erhöhung der Stromproduktion im 

Winter. Auch eine Verwendung in der Tierhaltung ist möglich (Abbildung 29). 

 

Abbildung 29: Solarbogen "Modular Arc System" der Firma GoldbeckSolar mit Tierhaltung 

(Goldbeck, o.J.). 

 Module 

Neben den diversen Aufständerungsmöglichkeiten bieten sich in der APV auch vielfältige 

Potentiale durch die Verwendung verschiedener Modultechnologien. Einige davon sollen im 

Folgenden vorgestellt werden.  

3.2.1  Semitransparente Module 

Die Verwendung von semitransparenten Modulen birgt den Vorteil der höheren 

Lichtdurchlässigkeit und damit einer gesteigerten PAR (Abbildung 30). Die Module bestehen 

oft aus Glas oder lichtdurchlässiger Folie auf Vorder- und Rückseite, wodurch Transparenz 

zwischen den PV-Zellen entsteht. Die PV-Zellen weisen einen größeren Abstand innerhalb 

des Moduls auf als bei konventionellen PV-Modulen. Statt des typischen Alu- bzw. 

Metallrahmens werden Klemmhalterungen verwendet, um auch hier die Transparenz zu 

erhöhen. Bei üblichen Modulen liegt der Flächenanteil der Zwischenräume bei vier bis fünf 

Prozent. Werden die Abstände erhöht, so ergibt sich eine größere Fläche, die die Pflanzen vor 

Wettereinflüssen schützt und mehr Lichttransmissionen ermöglicht (Hopf, 2021, Trommsdorff 

et al., 2020). 
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Abbildung 30: Semitransparente Module, hier als Überdachung für Himbeeren, Niederlande 

(BayWa r.e., 2021). 

3.2.2  Bifaziale Module 

Bifaziale können rückseitig den Lichteinfall nutzen und somit auf Vorder- und Rückseite der 

Module Strom produzieren. Hierbei wird von einer Leistung von 85 % auf der Rückseite im 

Vergleich zur Vorderseite ausgegangen (Next2Sun GmbH, 2021) (Böhm, 2021), wodurch 

insgesamt bis zu 25 % höhere Stromerträge generiert werden können. Durch die besondere 

Aufständerung bei den meisten APV-Anlagen erhalten die Rückseiten der bifazialen Module 

besonders viel Lichtstrahlung. Häufig werden bifaziale Module bei vertikalen APV-Anlagen 

verwendet, aber auch bei hoch-aufgeständerten. Bei ersteren werden sie wechselseitig 

angeordnet, um eine ausgeglichene Stromproduktion zu gewährleisten (Abbildung 31). Die 

Module weisen eine beidseitige Verglasung auf und bieten damit eine homogenere 

Lichtverteilung unter den Modulen. Als Zellen können auch hier unterschiedliche Zelltypen 

verwendet werden (bspw. PERC 5 ). Bifaziale Module sind heute für den Massenmarkt 

verfügbar (Trommsdorff et al., 2020, Next2Sun GmbH, 2021). 

 
5 ĂPassivated Emitter and Rear Cellñ ist eine Solarzelle mit Rückseitenpassivierung. Dies ist eine 

Schicht an der Rückseite des PV-Moduls, welche nicht umgewandelte Lichtwellen an der Rückseite 
reflektieren, sodass eine Wandlung stattfinden kann. Dadurch erhöht sich der Modulwirkungsgrad.  
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Abbildung 31: Wechselseitige Anordnung bei bifazialen Modulen in vertikaler Ausrichtung 

(Next2Sun GmbH, 2021). 

3.2.3  Leichtmodule 

Bei Solarmodulen in Leichtbauweise werden das Glas auf Vorder- und Rückseite durch 

bspw. glasfaserverstärkten Kunststoff und der Metallrahmen bspw. durch Klemmhalterungen 

ersetzt. Damit wiegen Leichtmodule bis zu 70 % weniger als herkömmliche PV-Module, was 

Einsparungen bei Transport und bei Material in der Aufständerung ermöglicht. Durch die 

Verstärkung der Vorder- und Rückseiten widerstehen Leichtmodule dennoch hohen Schnee- 

und Windlasten. Mit Leistungen von bis zu 430 W bieten diese Module dennoch eine hohe 

Effizienz (Sunman Energy, o.J.). Es gilt weiterhin zu erforschen, wie eine höhere 

Lichtdurchlässigkeit bei Leichtbaumodulen erreicht werden kann, ohne die gewünschten 

Eigenschaften zu beeinträchtigen.  

3.2.4  Dünnschicht-Module 

Flexible Solarmodule beruhen oft auf Dünnschichttechnologie. Sie sind mechanisch 

flexibel und können lichtdurchlässig gestaltet werden. Hierbei wurden Zellwirkungsgrade von 

20,4 % erreicht (Flisom AG, 2021), was unterhalb der der gewöhnlichen, starren Siliziumzellen 

liegt. Je nach Biegefähigkeit der Module wird unterschieden in flexible und semi-flexible Typen. 

Durch ihre sehr geringe Materialstärke sind sie sehr leicht und bieten vielseitige 

Verwendungsmöglichkeiten. Viele flexible Module sind begehbar und damit sehr robust 

gegenüber äußeren Einflüssen, allerdings weniger stabil gegenüber Umweltbedingungen als 

Silizium-Module. Anwendung könnten derartige Module als Ersatz für Kulturschutzfolien 
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finden. Als leistungsfähigste, flexible Module werden die CIGS-Module6 genannt, für die kein 

Silizium benötigt wird, wodurch die PV-aktive Schicht nur wenige Mikrometer stark ist 

(Abbildung 32) (Flisom AG, 2021). 

 

Abbildung 32: Flexibles Dünnschicht-Modul der Firma Flisom (Flisom AG, 2021). 

3.2.5  Organische Module 

In Nantes, Frankreich wurden Module aus organischen Werkstoffen an Gewächshäusern 

getestet. Die halbtransparenten, ultraleichten und wenig lichtempfindlichen Module wurden auf 

der Innen- und Außenseite des Gewächshauses angebracht (Abbildung 33). Untersuchungen 

zeigten, dass die PAR bei den Pflanzen genauso ankommt, wie bei einem konventionellen 

Kunststoffgewächshaus, welches das Licht streut. Die dort verwendeten, organischen PV-

Module konnten auch in aus- und einfahrbare Systeme integriert werden (Vandest & 

Hemetsberger, 2021). 

Eine weitere Option bietet die organische Photovoltaik (OPV) dadurch, dass nur bestimmte 

Wellenlängen selektiert werden können. Dadurch können die Wellenlängen durchgelassen 

werden, welche die Pflanze benötigt und die übrigen Wellenlängen in Strom umgewandelt 

werden (Ravishankar, et al., 2021).  

 
6 Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid-(CIGS)-Solarzellen haben einen Absorber mit direkter Bandlücke, 

weshalb eine geringere Materialdicke notwendig ist als bei Silizium-Solarzellen.   
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Abbildung 33: Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von OPV bspw. an 

Gewächshäusern (Vandest & Hemetsberger, 2021). 

3.2.6  Farbige Module 

Die farbige Gestaltung der Module spielt besonders für die Integration in das 

Landschaftsbild, oder bei bauwerksintegrierter PV in das Gebäudebild eine wichtige Rolle und 

damit für die Akzeptanz, z.B. bei grünen Modulen zur besseren Anpassung an das 

Landschaftsbild. Eine Möglichkeit stellt hier auch die Kombination aus OPV und farbigen 

Modulen dar: rote Module mit Wellenlängenselektion bieten optimale 

Photosynthesebedingungen. Allerdings ist die Farbgebung mit Einbußen beim PV-Ertrag 

(minus 7 % - 30 %) und mit derzeit noch höheren Kosten (plus 15 % - 30 %) verbunden (Kutter, 

et al., 2018). Gewohn et al. (2018) entwickelten eine Technik zur Einfärbung mit Grüntönen 

mit einem Ertragsverlust von 15 % betragen und einer Preissteigerung um 18 %. Skaleneffekte 

bzw. die Entwicklung neuer Technologien könnten diese Technik zukünftig zu einer attraktiven 

Option machen.  

3.2.7  Konzentrierende PV 

Konzentrierende PV-Module kombinieren eine hohe Ertragsleistung mit einstellbarer 

Lichtdurchlässigkeit und bieten damit ein hohes Potential für APV-Anlagen (Abbildung 34) 

(Agroscope, 2021). 

Hier wird durch ein optisches Mikronachführsystem entweder selektiv direktes Sonnenlicht auf 

die PV-Zellen konzentriert oder Licht durch das Modul zu den Pflanzen geleitet. Auf diese 

Weise können die Kulturen optimal mit Licht versorgt werden. Wirkungsgrade von 30 % 

wurden bestätigt, wobei 78 % des Sonnenlichts durchtreten. Die Zellen bedecken ca. 0,5 % 

der Oberfläche des Paneels und sind mit Schutzglas und optischen Linsen versehen, um das 

Sonnenlicht zu bündeln und mit etwa 100-facher Intensität als bei herkömmlichen Modulen auf 

die Zellen zu richten. Die Zellen sind nach Aussage der Firma in der Lage, der Sonne durch 

horizontale Bewegung zu folgen. Durch diese sog. ĂMikro-Tracking-Technologieñ wirkt das 

Modul wie eine Art intelligenter Sonnenschutz, der die transmittierte Lichtmenge nach Bedarf 
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anpasst, beispielsweise je nach Jahreszeit und Pflanzenbedarf. Da es sich um eine innovative 

neue Technologie handelt, sind die Preise aktuell noch sehr hoch einzustufen.  

 

Abbildung 34: Konzentrierende PV-Module der Firma Insolight über Himbeerkulturen in 

Conthey, Schweiz (Agroscope, 2021). 

3.2.8  Tube Solar 

Eine innovative Anlagen-Formation stellt das System der Firma TubeSolar AG dar. Hier 

werden gerollte PV-Dünnfilmfolien in ein Glasrohr eingesetzt (Abbildung 35). Damit könnte 

eine homogene Wasser- und Lichtverteilung generiert werden. Dies ist für verschiedene 

Kulturen vorteilhaft, da besonders auch hier der Schutz vor Hagel und Starkregen besteht. 

Aufgrund der runden Oberfläche der Module wird angenommen, dass die Module 

selbstreinigend sind. Die runden Glasrohre sollen außerdem einen über den Tag 

gleichmäßigen Stromertrag liefern (Hºrnle, et al., 2021). Weiterhin benötigt das 

winddurchlässige System eine weniger massive Unterkonstruktion, da damit die Windlasten 

weniger hoch sind. Aktuell wird eine landwirtschaftstaugliche Aufständerung entwickelt, die in 

Leichtbauweise mit Tragbändern umgesetzt werden soll. Diese Anlagen befinden sich derzeit 

noch nicht im Praxistest, dies soll aber zeitnah erfolgen (Hºrnle, et al., 2021). Der 

Materialaufwand für die Fertigung wird als gering angenommen. Eine großflächige 

Überspannung ohne Lückenbildung ist möglich, da die Röhren zu 1 m x 1 m Modulen 

zusammengeführt werden. Die Tragschienen werden anschließend zu einer Modulgröße von 
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2 m x 1 m zusammengesetzt. Damit ist eine schnelle und einfache Montage möglich (Hºrnle, 

et al., 2021). 

  
 

  

Abbildung 35: Veranschaulichung des Aufbaus und der Konstruktionsweise der 

Modultechnologie der Firma TubeSolar AG (TubeSolar AG, o.J.). 

3.2.9  Anti-Reflexbeschichtung 

Heutzutage sind PV-Module mit einer Antireflexschicht beschichtet, die eine Spiegelung 

oder Sonnenblendung der Oberfläche vermeiden. Die innovative, bioreplizierte PV-

Beschichtung, analog der Oberflächenmikrotextur von Rosenblättern, wurde entwickelt, um 

polarisierte Lichtemissionen zu verringern (Fritz, et al., 2020). Das Phänomen der spiegelnden 

oder leuchtenden PV-Anlage tritt somit nicht ein. Da die Beschichtung auch die Verluste durch 

Reflexion des Lichtes reduzieren, sind derartige Beschichtungen heute auf allen PV-Modulen 

aufgebracht (Bartels, 2019).  

 Fundamentierung 

Die Fundamentierung kann im standardisierten Verfahren wie in PV-FFA durch Betonierung 

erfolgen. Wegen der schwierigen Reversibilität empfiehlt es sich sog. Spinn-Anker zu 

verwenden. Diese, den Wurzeln eines Baumes nachempfunden, sind vollständig reversibel 

und werden durch Rammung installiert. Es findet keine Bodendurchmischung statt, die 

Verwendung von Stahl verursacht weniger CO2-Emissionen als die von Beton und sie können 

nahezu in allen Bodentypen eingesetzt werden.  



  

 

43 

 

Abbildung 36: Direkte Verankerung im Boden von APV-Anlagen mithilfe von Spinnankern 

(Spinnanker GmbH, 2021). 

ĂJe nach Type variiert der Ankerplattendurchmesser zwischen 270 mm und 370 mm. In die 

Ankerplatte werden 6 Stäbe bzw. 12 Stäbe eingedreht und im Boden verankert. Die Lage der 

Gewindestäbe ist mit 30° und 45° gegen die Vertikale vorgegeben, Anzahl und Stablänge 

richten sich nach Bodenbeschaffenheit und Traglast. Standardlänge der Stäbe ist 2 m, 3 m 

oder 4 m, in Sonderfällen können bis 12 m lange Gewindestäbe ï etwa zur Hangsicherung ï 

eingebracht werden. Die hoch festen Gewindestäbe haben einen Durchmesser von 15 mm.ñ 

(Spinnanker GmbH, 2021)  

 Regenwasserauffangsystem 

Da das Regenwasser auf der Moduloberseite von diagonal ausgerichteten Modulen gebündelt 

wird und die Abtropfkante die Pflanzen schädigen bzw. den Boden verschlämmen könnte, ist 

ein Regenwasserauffangsystem möglich. Dies kann aus einfachen Regenrinnen bestehen, 

die das Wasser auffangen, abtransportieren und ggf. zu trockeneren Zeiten über 

Tröpfchenbewässerung den Pflanzen wieder zuführen (Wassermanagementsystem) 

(Abbildung 37). Hier bestehen unterschiedliche Möglichkeiten der Wasserspeicherung 

(kurzzeitig oder saisonal). Auch Drainagen bieten vor allem bei Sonderkulturen, wie dem 

Beerenanbau eine attraktive Lösung. So wird die Abtropfkante mittig zwischen den (Beeren-

)Reihen platziert. Darunter befindet sich ein Drainagesystem, welches das Wasser über 

Sammelleitungen zum Speichertank zurückführt (Karthaus, 2021). Das Auffangen von 

Regenwasser ist aufgrund seiner Wasserhärte besser für Bewässerungszwecke geeignet als 
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Brunnenwasser. Weiterhin kann durch ein geschlossenes System mit der Sammlung von Be- 

und Entwässerung und mit Düngemitteln angereichertes Wasser recycelt werden. Durch den 

reduzierten Stoffeintrag wäre somit eine Schonung der Umwelt möglich. Den benötigten Strom 

für die Steuerung der Tröpfchenbewässerung und der Pumpen und deren Betrieb würde die 

APV-Anlage direkt bereitstellen können (Hºrnle, et al., 2021).  

 

Abbildung 37: Variation eines Bewässerungssystems von APV-Anlagen (Hºrnle, et al., 2021). 

 Eingliederung und Standortwahl  

3.5.1  Anordnung 

Nicht nur für die Sammlung von Regenwasser, sondern auch für eine optimale Integration von 

PV in die Landwirtschaft spielt vor allem die Anordnung der Komponenten eine 

ausschlaggebende Rolle. Werden bspw. Standardmodule verwendet, ist ein größerer Abstand 

nötig, um eine ausreichende Lichtversorgung der Pflanzen zu gewährleisten. Wird der 

Abstand zwischen den Modulen bzw. zwischen den Modulreihen größer, so bietet die 

APV-Anlage allerdings keinen Schutz für alle darunter befindlichen Kulturen. Daher sollte 

projektspezifisch ermittelt werden, welche Anordnung der Module geeignet erscheint. Die 

Verwendung von Glas-Glas-Modulen bietet die Möglichkeit den Anteil an Glas zu erhöhen, 

um somit eine größere, transparente Fläche zu schaffen, welche die Kulturen schützt, aber 

nicht zu stark ver-schattet. Dies wird u.a. in der Forschungsanlage APV-Obstbau in Gelsdorf, 

Rheinland-Pfalz (s. Kapitel 7.5) untersucht. Hier wurden Module unterschiedlich angeordnet, 

um die Auswirkungen auf die Pflanzenkulturen zu erforschen. In der Anordnung ĂZebrañ sind 

die Solarzellen gleichmäßig in großen Abständen auf der Modulfläche verteilt, in der 

Anordnung ĂBlockñ sind die Solarzellen in der Mitte des Moduls blockförmig angeordnet, mit 

großen Bereichen aus Glas an den Seitenrändern (Abbildung 38). 
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Abbildung 38: Vergleich Anordnung ĂBlockñ (links) und Anordnung ĂZebrañ (rechts) [verändert 

nach Hopf, Fraunhofer ISE (2021)]. 

3.5.2  Eignungsflächen 

Grundsätzlich sind alle Ackerflächen für APV-Anlagen geeignet. Flächen, die einen 

natürlichen Sichtschutz bieten, wie bspw. Waldränder oder abgelegene Flächen in Tälern 

oder auf Kuppen stellen aus ästhetischer Sicht eine gute Option dar. Hierbei sollten jedoch der 

Netzanschluss und die Verbrauchernähe beachtet werden. Thüringen weist großflächige 

Regionen im Ackerbau auf. Hier wäre die Installation großer Systemanlagen sinnvoll. Vor 

allem im Thüringer Becken befinden sich viele ebene, gut geeignete Landwirtschaftsflächen. 

Eine Umrandung mit Gehölzstreifen kann die Sichtbarkeit der Anlagen reduzieren (s. Kapitel 

3.5.3). Die in Thüringen auftretende, in manchen Gebieten geringere Höhe der 

Sonneneinstrahlung könnte durch Skaleneffekte, die große Anlagen mit sich bringen, 

wirtschaftlich kompensiert werden.  

3.5.3  Landschaftsbild 

Die Integration in das Landschaftsbild könnte je nach Standort bei den hoch-aufgeständerten 

Anlagen eher eine Herausforderung darstellen. Eine Umrandungsbepflanzung kann in einer 
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Agrarlandschaft jedoch auch positive Effekte haben. Das derzeitige Ăkonventionelleñ Design 

von PV-FFA-Anlagen zielt aktuell auf die Maximierung der Energieerzeugung ab. Ein 

integrativer Gestaltungsansatz würde jedoch eine Eingliederung in das Landschaftsbild 

optimieren. Hierzu zählen bspw. die Strukturen der Landschaft (Linien, Punkte, Wellen, etc.) 

in der Anlage widerzuspiegeln oder Sichtschutzhecken zu pflanzen, welche sich in das 

Landschaftsbild eingliedern und die APV-Anlage verdecken (Abbildung 39). Damit können 

Anlagen in Verbindung mit Gehölzstreifen in ausgeräumten Agrarlandschaften auch eine 

positive, strukturgebende Wirkung auf das Landschaftsbild erzielen (s. Kapitel 4.13.1).  

  

Abbildung 39: Integrativer Gestaltungsansatz von APV-Anlagen. (a) Mosaik-Anordnung 

angepasst an natürliches Landschaftsbild, (b) Bodennahe Anlagen, die der natürlichen 

Linienstruktur der Landschaft folgen (Scognamiglio, 2015). 

Durch schematische Integrationsmöglichkeiten werden Anlagen in verschiedenen Mustern 

angelegt (Abbildung 40): Ătypischeñ PV-Muster (0); Anordnung in parallelen Streifen (1), die 

Anpassung an natürlich-landwirtschaftliche Muster (2), sowie die Einordnung in 

Inselflächen (3). Es gilt zu beachten, dass eine individuelle Anpassung an das Landschaftsbild 

zwar die Akzeptanz steigert, aber auch kostenintensiver ist als standardisierte Anlagen. Es 

sollten bei Auswahl der Module generell die inzwischen standardisierten Module mit einer Anti-

Reflexbeschichtung (s.o.) verwendet werden. 
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Abbildung 40: Schematische Darstellung verschiedener PV-Muster. (0) konventionell, (1) 

parallele Streifen, (2) traditionelle Anordnung, (3) Inselflächen [verändert nach Scognamiglio, 

(2015)]. 

 Netzeinspeisung, Eigenverbrauch und Stromerlöse 

Neben der Bestimmung geeigneter Flächen ist auch die Anbindung an das Stromnetz ein 

wichtiger Faktor bei der Errichtung einer APV-Anlage. Vor dem Bau der Anlage sollte daher 

entschieden werden, ob der produzierte Strom eigenverbraucht oder in das anliegende 

Stromnetz eingespeist wird, wobei Eigenverbrauch derzeit am wirtschaftlichsten ist. Bei 

(gewerblichen) Strombezugskosten in Höhe von ca. 15 ct/kWh (Grave, et al., 2015) ließen sich 

bei Stromgestehungskosten zwischen 6 ct/kWh und 8 ct/kWh (s. Kapitel 8) Einsparungen von 

7 ct/kWh bis 9 ct/kWh erwirtschaften. Bei Eigenverbrauch ist die Nähe des Verbrauchers zur 

Anlage wichtig. Außerdem sollte der Verbraucher ein dem Erzeugungsprofil ähnliches 

Lastprofil aufweisen. D.h. dass besonders im Sommer hohe Energiemengen benötigt 

werden, und je nach Ausrichtung der Anlage zur Mittagszeit (Süd-Ausrichtung) oder in den 

Vormittags- und Nachmittagsstunden (Ost-West-Ausrichtung). Bei Verwendung eines 

Tracking-Systems sollten die Komponenten auf den voraussichtlichen Energiebedarf - je nach 

Pflanzenbedarf - eingestellt sein.  

Die Sektorenkopplung kann den Eigenverbrauch erhöhen. Nach Birth (2020) wird die 

Speicherung von Energie durch Wandlung von Strom in Wärme, Kälte, Gas oder synthetische 

Kraftstoffe sowie chemische Produkte zum fundamentalen Bestandteil der modernen 

Energiewirtschaft. Weiterhin kann die Ergänzung durch Speichersysteme den Anteil an 

Eigenverbrauch erhöhen. Eine weitere Option vor allem in der Landwirtschaft stellt das Laden 

von elektrisch betriebenen Fahrzeugen oder Arbeitsgeräten dar. Dies wird in Zukunft eine 

(1) 

(2) 

(3) 

(3) 

(3) 

(0) 
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zunehmende Rolle spielen, da das autonome Fahren und die Robotik in der Landwirtschaft 

zunehmend Verwendung finden. Die Flächen können somit effizienter bearbeitet werden und 

durch intelligentes Lademanagement bspw. die Mittagsspitzen der Stromerzeugung optimal 

genutzt werden. 

Die Hofgemeinschaft der Forschungsanlage Heggelbach konnte ihren Strombedarf im Jahr 

2017 fast vollständig durch die APV-Anlage decken. Die Anteile der eingespeisten und 

eigenverbrauchten Energiemengen sind in Abbildung 41 dargestellt. 

 

Abbildung 41: Vergleich Einspeisung, Erzeugung und Eigenverbrauch der Hofgemeinschaft 

der Forschungsanlage Heggelbach (©BayWa r.e. Trommsdorff et al., 2020). 

Bei Netzeinspeisung ist die Wirtschaftlichkeit von der Höhe der Vergütung abhängig. Hierbei 

gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: EEG, Power Purchase Agreements (PPA), 

Direktvermarktung oder sog. Clouds (s. Kapitel 8).  

Ein wichtiger Kostenfaktor von APV-Anlagen mit Netzeinspeisung ist die Nähe zu sog. 

Netzknotenpunkten. Mit steigender Entfernung nehmen die Kosten erheblich zu. Auch gilt es 

zu prüfen, ob der Einspeisepunkt für den Anschluss des APV-Kraftwerks ausreichend ist. Eine 

frühzeitige Abstimmung mit dem zuständigen Netzbetreiber ist unbedingt erforderlich. Ein 

beispielhaftes Schema für Eigenverbrauch (1), Direktvermarktung (2) und Netzanbindung (3) 

zeigt Abbildung 42. 
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Abbildung 42: Nutzungsmöglichkeit des Stroms einer APV-Anlage: (1) Technischer 

Eigenverbrauch (mit Speicher), (2) Direktvermarktung an naheliegende Wohnsiedlung, (3) 

Energieeinspeisung ins Stromnetz (Trommsdorff et al., 2020). 

 Fazit 

Die Technik der APV-Anlagen bietet zahlreiche Möglichkeiten der Anpassung an die optimale 

Nutzung für die Landwirtschaft und die Energiegewinnung. Dies betrifft sowohl inzwischen 

schon standardisierte wie auch innovative Formen der Aufständerung, der Modultechnik als 

auch das Anlagendesign, im integrierten System und in der Landschaft. Eine Übersicht über 

verschiedene Systemtechniken gibt Tabelle 1.
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Tabelle 1: Übersicht potentieller technischer APV-Möglichkeiten (eigene Darstellung). 
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Hoch-
aufgeständert 

Á Horizontale 
Anlage 

Á Lichte Höhe  
Ó 5 m 

Á Bewirtschaftung 
unter den 
Modulen  

400 Á Für große Landmaschinen geeignet  

Á Kaum Einschränkungen bei 
Bewirtschaftung 

Á Max. Flächenverlust von ca. 10 % 

ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ (ṉ) 

Leicht-
aufgeständert 

Á Horizontale 
Anlage 

Á Lichte Hºhe Ó 
2,1m 

Á Bewirtschaftung 
unter Modulen 

220 Á Geringerer Materialaufwand 

Á Schützende Wirkung (Dach) 

Á Max. Flächenverlust von ca. 10 %  

ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ (ṉ) 

Vertikale 
Anlagen 

Á Lichte 
Höhe Ò 2,1m 

Á Bewirtschaftung 
zwischen den 
Modulen 

200 Á Keine Höheneinschränkung 

Á Pflanzen erhalten sehr hohen 
Lichteinfall 

Á Max. Flächenverlust von ca. 15 % 

ṉ       (ṉ) ṉ 
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 Technik Funktion Kosten 
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Tracking-
Systeme 

Á Steuerung Strom / 
PAR 

Á Bewirtschaftung 
unter Modulen 

550 Á Optimiertes Lichtmanagement 

Á Optimale Stromerzeugung oder PAR 

Á Steuerungsmöglichkeit 

Á Nachführung des Systems ermöglicht 
30-45 % höhere Stromerträge 
möglich 

Á Max. Flächenverlust von ca. 15 % 

ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ 
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Semitransparenz Lichteinfall 500 Á Hoher Lichteinfall ṉ         

Bifazial Stromproduktion 250 Á Höherer Stromertrag auf gleicher 
Fläche / Ost-West-Ausrichtung 
möglich (Vormittag/Nachmittag)  

Á Auf Massenmarkt verfügbar 

ṉ         

Leichtbau Aufhängung 350 Weniger massive Unterkonstruktion 
nötig 

ṉ         

Organische Wellenabsorption - Absorption / Passage bestimmter 
Wellenlängen 

         

Farbigkeit Landschaftsbild - Integration in Landschaftsbild          
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Einige Ansätze wie Faltmodule oder Dome-Anlagen befinden sich noch im Forschungs- und Entwicklungsstatus, in der Erprobung bzw. es ist ein 

Praxistest zeitnah geplant. Weiterführende Informationen finden sich in Kapitel 3.  



 

 

4 Naturverträglichkeit, Mikroklima, Ressourcen 

Im Folgenden werden Ergebnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen und Studien zur 

Naturverträglichkeit von PV-FFA und von APV und ihr Einfluss auf Ressourcen und Mikroklima 

kritisch betrachtet.  

Bisher wird in Leitlinien zu genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen für APV-Anlagen 

von PV-FFA und deren möglichen Auswirkungen in Bezug auf Schutzgüter und andere 

Naturschutzbelange, auf mögliche Restriktionsfaktoren und auf die Raumplanung 

ausgegangen. Vielfach wird dabei auf zum Teil veraltete Studien und Leitlinien 

zurückgegriffen, die dem Standard von derzeit üblichen PV-FFA nicht mehr entsprechen, die 

oft aus āgrauer Literaturó stammen und zumeist kaum wissenschaftlich fundiert sind (d.h. nicht 

aus referierten Veröffentlichungen in Fachjournalen). Zahlreiche, neue Ergebnisse zur 

Naturverträglichkeit von PV-FFA finden dabei keine Berücksichtigung. Teils werden auch 

subjektive Einschätzungen vorgenommen und nur auf PV-FFA bezogene Informationen zur 

Beurteilung von APV-Anlagen herangezogen. Dabei wird verkannt, dass APV sich 

ausschließlich auf landwirtschaftliche Flächen bezieht und als Referenzfläche zur 

Beurteilung der Auswirkungen der APV nur eine Acker- oder Grünlandfläche in der 

entsprechenden Region bzw. auch in ggf. dem entsprechenden Schutzgebiet herangezogen 

werden sollte. Diese bestehenden Ackerflächen sind bereits in Bezug auf zahlreiche 

Schutzgüter wie Biodiversität, Boden, positives Landschaftsbild, etc. durch die zumeist 

konventionelle Bewirtschaftung der Flächen problematisch und werden aus Naturschutzsicht 

generell als nicht schützenswert eingestuft. APV-Anlagen würden in fast allen Fällen zu 

einer Verbesserung der Schutzgüter führen, wie die folgenden, neuen, wissenschaftlichen 

Untersuchungen zeigen, und diese nicht einschränken, wie es bei Anwendung der bisherigen 

Kriterienkataloge für PV-FFA suggeriert wird. Damit herrschen für die Beurteilung und 

Genehmigung von APV-Anlagen grundlegend anderen Bedingungen als für PV-FFA. 

Durch Standardisierung und die Einhaltung einer āguten fachlichen Praxisó, wie in der 

Landwirtschaft ¿blich, ergªnzt durch zu erstellende Leitlinien f¿r eine āgute Agri-Photovoltaik-

Praxisó, ggf. als Auflage f¿r den Bau von APV- Anlagen zu verwenden, sollten letztendlich 

keine zusätzlichen Umweltprüfverfahren notwendig sein. Dies soll auch Landwirt*innen 

ermöglichen, APV-Anlagen kleineren Maßstabs auf von ihnen ausgewählten Äckern bzw. über 

Anbaukulturen zu etablieren, ohne die Notwendigkeit zur Erstellung aufwändiger, nicht 

notwendiger, kostspieliger Gutachten und Einzelfallprüfungen. Auch eine 

Standortgebundenheit wäre damit durch die Auswahl der Fläche und Anbaukultur durch die 

Landwirt*innen gegeben. Bei zukünftig zu erwartenden, auch nicht-ortsgebundenen Anlagen 

sind dann die Leitlinien für den jeweiligen Standort der Kultur anzuwenden. 
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Für die dringend benötigten Anpassungen und Vereinfachungen von Regelungen und 

Rahmenbedingungen sollte deshalb sorgfältig auf Grundlage wissenschaftlicher 

Publikationen geprüft werden, ob die zugrundeliegenden Kriterien für APV zutreffend und 

wissenschaftlich belastbar sind. Die im Kriterienkatalog des Kompetenzzentrum Naturschutz 

und Energiewende (KNE, 2021) aufgeführten Flächentypen und Kategorien von Faktoren 

(Schutzgütern) beispielsweise sind nicht auf APV-Anlagen ausgerichtet und daher generell 

nicht zutreffend und für Ackerflächen nicht anwendbar (s.u.). Zudem sollten jetzt schon 

absehbare, neue Entwicklungen und Kommerzialisierungen im Bereich der Aufständerung und 

Modultechnik, die großen Einfluss auf mögliche Auswirkungen der Systeme haben - generell 

ist von einer weiteren Verringerung von Umweltauswirkungen auszugehen -, berücksichtigt 

und neue Regelungen nicht zu eng formuliert werden.  

Die Informationen und Stellungnahmen in diesem Kapitel sollen einer realistischen Einordnung 

von APV dienen, dem Gesetzgeber Hinweise für nicht-notwendige Restriktionen und zur 

Standardisierung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren von PV-Anlagen auf 

Ackerflächen geben, und Kommunen bei der Genehmigung von APV-Anlagen unterstützen.  

In einem Vergleich der Umweltauswirkungen von PV-FFA auf verschiedenen Ebenen mit der 

traditionellen Stromerzeugung erwiesen sich 22 der 32 betrachteten Auswirkungen als 

positiv, 4 als neutral und 6 erfordern gemäß der Autor*innen weitere Untersuchungen (Turney 

& Fthenakis, 2011). Keine der Auswirkungen erwies sich als negativ. Im Vergleich mit einer 

mit traditionellen Kraftwerken assoziierten Mortalität von Tieren beispielsweise, oder einem 

auf andere Ursachen zurückführbaren Tiertod, beispielsweise Kollisionen mit Gebäuden, 

verkehrsbedingte Mortalität oder Habitat-Verlust in Zusammenhang mit fossiler 

Energiegewinnung, wird eine Mortalität in Bezug zu Solarparks für sehr viel geringer 

gehalten (Walston, et al., 2016). Möglichkeiten, negative Einflüsse von Modulen durch neue 

Technologien und Designs zu minimieren, sind vorhanden (s.u.) (Smith et al., 2022). 

 Ackerfläche und Schutzgüter 

Im Folgenden wird auf den Zustand von Ackerflächen in Bezug auf Schutzgüter eingegangen, 

die für die Beurteilung einer APV-Anlage Bedeutung haben könnten (Ekardt et al., 2008). Es 

besteht eine Privilegierung der Landwirtschaft in unterschiedlichsten Bereichen des 

Umweltrechts, wie  

¶ Besondere Bedeutung der Landwirtschaft nach § 5 Abs. 1 BNatSchG 

¶ Die Bedeutung der Ănatur- und landschaftsvertrªglichenñ Land-, Forst- und 

Fischereiwirtschaft ist zu berücksichtigen; zugrunde liegt eine den Kriterien der āguten 

fachlichen Praxisô in § 5 Abs. 4-6 BNatSchG entsprechende Landwirtschaft 

¶ Landwirtschaft, Schutzgebiete und FFH-Verträglichkeitsprüfung 
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¶ Auch für den naturschutzrechtlichen Gebietsschutz ergeben sich Spezifika für die 

Landwirtschaft, und § 26 Abs. 2 BNatSchG bestätigt die Anwendbarkeit der 

allgemeinen Landwirtschaftsklausel in Landschaftsschutzgebieten. Hieraus ist die 

Geltung dieser Klausel in anderen Schutzgebietskategorien abzuleiten, wobei die 

Bedeutung in den einzelnen Schutzgebietskategorien unterschiedlich ist 

¶ Privilegierung der Landwirtschaft im Bodenschutz- und Wasserrecht 

¶ Im § 3 BBodSchG und im DüngeMG ist die landwirtschaftliche Nutzung privilegiert, 

wobei ein nachhaltig die Bodenfunktionen schützender oder wiederherstellender, also 

mit § 1 BBodSchG in Einklang zu bringender Ansatz nicht priorisiert ist  

¶ Privilegierung der Landwirtschaft im Naturschutzrecht ist dargestellt in 

§ 18 Abs. 2BNatSchG. 

Nach § 14 Absatz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist die landwirtschaftliche 

Bodennutzung nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege berücksichtigt werden. Entspricht die landwirtschaftliche Bodennutzung 

den sich aus dem Recht der Landwirtschaft ergebenden Anforderungen an die āgute fachliche 

Praxisó, kollidiert sie in der Regel nicht mit den Zielen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege.  

Zur āguten fachlichen Praxisó hat die Bundesregierung Grundsätze und 

Handlungsempfehlungen veröffentlicht (BMEL, 1999). 

 Boden, Wasser, Erosion, Biodiversität  

Durch die landwirtschaftliche Bearbeitung kommt es regelmäßig zu Bodenverdichtungen, 

Bodenumlagerungen und Veränderungen der oberen Bodenschicht (pflügen, grubbern etc.). 

Diese Kulturmaßnahmen des Landwirts zählen zur āguten fachlichen Praxisó und sind 

einerseits gewünscht und notwendig zur Unkrautbekämpfung und zum Vorbereiten des Ackers 

für den Anbau der Kulturen, oder kaum vermeidbar, wie Bodenverdichtungen. Letztere fördern 

Bodenerosion bei Starkregen, Nährstoff- und Pflanzenschutzmitteleintrag in Gewässer und 

Abtrag der fruchtbaren Bodenschicht. In Thüringen sind nahezu alle Gebiete 

schadverdichtungsgefährdet (Abbildung 43). Versiegelungen der Fläche durch Rüben- oder 

Strohlager, Geräteschuppen und Ähnliches mit eingeschränkter Größe auf 

landwirtschaftlichen Flächen bedürfen keiner Baugenehmigung.  
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Abbildung 43: Einteilung des Gesamtgebiets in 3 Gefährdungsklassen hinsichtlich der 

Schadverdichtungsgefährdung des Bodens in Thüringen (Thüringer Klimaagentur 2019). 

Wie oben bereits aufgezeigt, gilt die intensivierte Landwirtschaft als eine wesentliche Ursache 

für den Rückgang der biologischen Vielfalt. Durch die Energiepflanzenproduktion hat der 

Druck auf Naturräume noch stark zugenommen. Dies betrifft nicht nur Insekten und Vögel, 

sondern auch Säuger wie den Feldhamster, der seine größten Vorkommensgebiete in 

Mitteldeutschland hat. Heute ist die größte Bedrohung für den Feldhamster die Intensivierung 

der Landwirtschaft. Auf großen, monotonen Feldern fehlt es dem Feldhamster an Verstecken 

und an Stellen, wo er seine Baue graben kann (NABU, o. J.). Auch haben die Bestände des 

Feldhasen seit den 80er Jahren um 75 Prozent abgenommen, da die intensive Landwirtschaft 

mit strukturarmen und eintönigen Feldern dem Feldhasen zu wenig Schutz und Nahrung bietet 

(NABU, o. J. a). 

Nach Einschätzung von Naturschutzorganisationen sind Ackerflächen mit langjähriger, 

intensiver Nutzung in eingeschränkten Fruchtfolgen mit Reinkulturen oder Flächen, die bereits 

von den Folgen der Klimakrise betroffen sind (sogenannte ĂKlimawandel-Schadflªchenñ), 

besonders für die Nutzung von PV-FFA geeignet (WWF, 2021). Auch KNE (2021) stuft 

Flächen ohne besondere landschaftliche Eigenart, wie Ackerflächen oder Intensivgrünland, 

intensiv genutzte Äcker ohne Saum- und Sonderstrukturen sowie benachteiligte Gebiete oder 

unwirtschaftliche Ackerflªchen als āin der Regel geeignetó f¿r PV-Anlagen ein, ebenso wie 

Standorte mit landschaftsästhetisch vorbelasteter Landschaft, z.B. Verkehrswege, 

Konversionsflächen und Ortsränder. 
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 Schutzkonstruktionen 

Kulturschutzeinrichtungen ermöglichen Landwirt*innen vorranging den zuverlässigen Schutz 

ihrer Kulturen wie Obstanlagen vor Hagel, Frost und Starkregen. Darüber hinaus können sie 

Obstkulturen vor Sonnenbrand, Schadinsekten und Vögeln schützen (Dierend, 2009). Für 

Obstbaumanlagen gibt es verschiedene Überdachungssysteme: Hagelschutznetz, 

Folienüberdachung oder eine Folien-Netz-Kombination (Dierend, 2009). āBauten mit einer 

Hilfsfunktionó wie Hagelschutznetze gehören nach heutigem Stand zur āguten fachlichen 

Praxisó des Obstbaus. Sie sind sowohl fachlich geeignet als auch nachweislich wirksam, um 

o.g. Schäden zu vermeiden. Hagelschutzanlagen bestehen aus in den Boden gerammten, mit 

Sicherungsseilen fixierten und Drähten verbundenen Betonträgern, auf die das 

Hagelschutznetz aufgespannt wird. Die bis zu 4 Meter hohen Installationen werden 

normalerweise für zwei Baumgenerationen (30 Jahre) in Betrieb genommen. Die Netze 

müssen regelmäßig gewechselt werden. Hagelschutznetze außerhalb von Schutzgebieten 

und Naturschutzgebieten entsprechen der āguten fachlichen Praxisó und widersprechen nicht 

den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, sodass eine 

naturschutzrechtliche Genehmigung nach § 17 Absatz 3 BNatSchG nicht erforderlich ist 

und Investitions- und Rechtssicherheit besteht.  

Ein Einfluss von Kulturschutzeinrichtungen auf Greifvögel konnte nicht nachgewiesen werden, 

die überdachten Flächen wurden genauso oft frequentiert wie die Kontrollflächen (Stahmer, 

2018). Greifvögel überflogen innerhalb ihrer großen Aktionsräume auch die überdachten 

Obstkulturen zur Nahrungssuche und wurden weiterhin bei der Ansitzjagd am Rand der 

Versuchsflächen gesichtet. Zudem wurde der Turmfalke beim Ansitzen unter der Folien-Netz-

Überdachung einer Kirschkultur sowie dort beim Fressen auf dieser Überdachung sitzend 

beobachtet. Die Gesamtabundanz der Insektivoren-Gilde blieb in beiden untersuchten 

Obstkulturen von Kulturschutzeinrichtungen unbeeinflusst. Kulturschutzeinrichtungen zeigten 

ebenfalls keinen Einfluss auf die Arthropoden-Trockenbiomasse. In Thüringen sind 

Hagelschutznetze nicht genehmigungspflichtig.  

 Ackerfläche und APV 

Nach der Definition einer der Landwirtschaft dienenden Funktion sind 

Bewirtschaftungskonzepte deshalb zonenkonform, weil auf der Fläche Kulturen angebaut und 

Tiere gehalten werden, die zwingend auf eine bauliche Hilfs- und Schutzkonstruktion 

angewiesen sind, oder die sich potentiell mindernd auf bestehende Umweltdefizite (inkl. 

Klimaveränderungen) im Perimeter der Parzelle auswirken. Ebenso wie Hagelschutznetze, 

Spargelfolien oder Installationen zum Sonnen- und Regenschutz haben auch APV-Anlagen 

eine Hilfs- und Schutzfunktion. Derzeit werden bereits PV-aktive Folien getestet und Netze 
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entwickelt (s. Kapitel 3.2.4), von denen erwartet wird, dass sie in naher Zukunft in der 

landwirtschaftlichen Praxis genutzt werden können.  

Wie in dieser Studie aufgezeigt wird, verbessern APV-Systeme nicht nur das Mikroklima auf 

dem Acker, sondern dienen neben dem Schutz der Kulturpflanze und einer Stabilisierung des 

Ertrages unter Stressbedingungen auch dem Bodenschutz, der Optimierung des 

Wassermanagements und der Biodiversität (Ökosystemleistungen). Dies trifft sowohl auf 

landwirtschaftliche Flächen mit geringem Ertragspotential zu wie auch auf Flächen an 

Hochertragsstandorten, die ebenso in den letzten Jahren starke, klimabedingte 

Ertragsverluste einfuhren. 

Diese Ausführungen unterstützen, dass der Landwirtschaft dienende Konstruktionen auf 

Ackerflächen erlaubt sind und in Schutzgebieten nicht unter die Flächen mit 

fachrechtlicher Ausschlusswirkung fallen. Dies sollte ebenso für APV-Anlagen gelten. In 

Thüringen liegen hohe Anteile der landwirtschaftlichen Flächen in Schutzgebieten 

verschiedener Kategorien. Ackerflächen und Sonderkulturen (Hopfen, Gartenbau, 

Baumschule, Rebfläche, Obstplantagen), die 40,5 % bzw. 656.842 ha der Landesfläche 

ausmachen, finden sich in Naturschutzgebieten 0,21 % (1.379 ha), in Biosphärenreservaten 

der Kategorie I und II 0,0 %, III 1,5 % (9.787 ha), im Landschaftsschutzgebiet 10,1 % (66.472 

ha), im Naturpark 11,7 % (76.719 ha), in FFH und EU-Vogelschutzgebieten 7,3 % (48.869 ha), 

Wasserschutzgebieten Zone II 1,5 % (9.524 ha), Wasserschutzgebieten Zone III 12,9 % 

(84.667 ha) und in benachteiligten Gebieten 37,2 % (244.477 ha) (Abbildung 44). 
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Abbildung 44: ĂBenachteiligte Gebieteñ in Th¿ringen É GDI-Th (TMIL, 2022). 

Der Begriff ābenachteiligte Gebieteó ist im EU-Landwirtschaftsrecht die Basis für 

»Zahlungen wegen naturbedingter Benachteiligungen in Berggebieten und in anderen 

benachteiligten Gebieten zur dauerhaften Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und damit zur 

Erhaltung des ländlichen Lebensraums sowie zur Erhaltung und Förderung von nachhaltigen 

Bewirtschaftungsformen«. Hierzu gehören Berggebiete und Gebiete, in welchen die Aufgabe 

der Landnutzung droht und der ländliche Lebensraum erhalten werden muss. Diese Gebiete 

haben folgende Nachteile: 

¶ schwach ertragfähige landwirtschaftliche Flächen 

¶ als Folge geringer natürlicher Ertragfähigkeit deutlich unterdurchschnittliche 

Produktionsergebnisse 

¶ eine geringe oder abnehmende Bevölkerungsdichte, wobei die Bevölkerung 

überwiegend auf die Landwirtschaft angewiesen ist (Clearingstelle, o. J.). 

Die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, das Saarland und 

Niedersachsen haben die Länderöffnungsklausel des EEG genutzt: In § 37c Abs. 2 enthält 

das EEG 2017 für Anlagen von mehr als 750 kW eine sog. Länderöffnungsklausel, die es den 

Bundesländern ermöglicht, per Rechtsverordnung in benachteiligten Gebieten auch 
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Acker- oder Grünflächen für den Bau von PV-FFA zuzulassen. Im neuen Klimaschutzpaket 

ist eine Erweiterung der Definition der benachteiligten Gebiete geplant, die die Fläche 

bundesweit um 9 % erhöht. Wie oben bereits aufgeführt, unterstützen die Ministerien 

āWirtschaft und Klimaschutzó, āUmwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 

Verbraucherschutzó und āErnährung und Landwirtschaftó den Ausbau der APV. Intensiv 

bewirtschaftete, landwirtschaftliche Flächen werden aus offensichtlichen Gründen, wie oben 

aufgeführt, als aus Naturschutzsicht nicht schützenswert angesehen. Im Folgenden werden 

Auswirkungen durch PV-FFA auf Umwelt und Schutzgüter betrachtet. 

 Wirkung PV-FFA auf Schutzgüter ς Übertragungsmöglichkeit auf APV 

Aufgrund zahlreicher Veröffentlichungen zur Auswirkung von PV-FFA auf Schutzgüter wie 

Boden, Wasser und Biodiversität, die im Folgenden übersichtsartig dargestellt werden, 

kommen Natur- und Umweltschutzorganisationen (DNR, DUH, WWF, Germanwatch, 

Greenpeace) im November 2021 zur Einschätzung (März & Schünemann, 2021):  

ĂSolar-Freiflächenanlagen leisten bei guter Umsetzung einen wichtigen Beitrag zum 

Natur- und Artenschutz. Diese gute Umsetzung möchten wir zum Standard machen. Wir 

fordern die zukünftige Bundesregierung daher auf, ein Solarenergiegesetz auf den Weg zu 

bringen, in dem verbindliche umweltfachliche Mindestkriterien für Planung, Bau und Betrieb 

festgelegt werden. Der Ausbau der Solarenergie muss zu einem Win-Win für den Klima- und 

Naturschutz werdenñ. Solarparks können so konzipiert werden, dass sie Biodiversität und 

Bodenschutz verbessern, während sie eine zusätzliche Einkommensquelle schaffen. Dies 

bestätigen Nordberg et al. (2021) in einem Review zum Design von Solarparks. 

Für die Standortauswahl von PV-FFA fordern die Umweltorganisationen einen bundesweiten 

Kriterienkatalog, der als Orientierungshilfe für Länder und Kommunen dient. Darin sollen 

Ausschlussgebiete wie z.B. Naturschutzgebiete, Waldflächen und exponierte Standorte sowie 

besonders geeignete Standorte für PV-FFA definiert werden. Hierzu zählen aus Sicht der 

Umweltorganisationen vorrangig auch versiegelte Flächen und intensiv bewirtschaftete 

landwirtschaftliche Flächen auf Niedrigertragsstandorten. Auf Ackerflächen soll 

biodiversitätsfördernde APV vorangetrieben werden (s.u.).  

Die Naturschutzorganisationen konstatieren, dass PV-FFA u.a. Ăzur Extensivierung der 

Landwirtschaft beitragen und somit die Biodiversität in der Agrarlandschaft erhöhen 

können. Auf Flächen, die vorher intensiv als Ackerland genutzt wurden, ist durch den Bau von 

Freiflächenanlagen bei ausreichender Besonnung zwischen den Reihen meist von einer 

Verbesserung für Natur und Umwelt auszugehen, u.a. durch einen verbindlich zu regelnden 

Wegfall von Pestizid- und Düngemitteleinsatz und der Beruhigung der eingezäunten Flächen. 

Ertragsarme Agrarflächen, auf denen regelmäßig Energiepflanzen wie Mais und Getreide in 

Monokultur angebaut werden, wären künftig für Solar-Freiflächenanlagen mit hohem 
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Mehrwert für den Arten- und Naturschutz nutzbar. Der Stromertrag pro Fläche liegt bei 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen um ein Vielfaches höher als der von Biomasse zur 

energetischen Nutzung. Gleichzeitig entsteht mehr Lebensraum für Pflanzen und Tiere als 

die Anbauflächen in Monokultur bieten könnenñ (März & Schünemann, 2021). 

Für PV-FFA schlagen sie neben versiegelten Flächen, Konversionsflächen, Deponien, 

Flächen entlang von Verkehrsinfrastrukturen, landwirtschaftliche Flächen, vorrangig 

Niedrigertragsstandorte, die zuvor intensiv bewirtschaftet wurden, vor. Nach besonderer 

Abwägung/Einzelfallprüfung sollen laut des o.g. Forderungspapieres 

Landschaftsschutzgebiete (z.B. intensiv genutzte Ackerflächen innerhalb der 

Schutzgebiete), Vogelschutzgebiete (Verträglichkeitsprüfung erforderlich, z.B. intensiv 

genutzte Ackerflächen innerhalb der Schutzgebiete), Entwicklungszonen der 

Biosphärenreservate, ökologische Korridore/Wildtierkorridore, Renaturierungsflächen, 

unzerschnittene störungsarme Räume, Tagebaurestseen, künstliche Gewässer 

(Floating-PV) und Moorflächen, sofern eine gleichzeitige Wiedervernässung berücksichtigt 

wird, für PV-FFA geeignet sein. Inwieweit und mit welchen Details Einzelfallprüfungen 

notwendig sind, sollte aus den neuen wissenschaftlichen Untersuchungen abgeleitet und 

möglichst generalisiert werden. 

Schon im Jahr 2009 konstatieren Herden et al., dass bei PV-FFA-Planungen auf 

Intensivackerflächen nach den derzeitigen Bewertungsstandards die positiven Auswirkungen 

auf den Arten- und Biotopschutz (und auch auf abiotische Schutzgüter wie Boden, Wasser 

und Klima) überwiegen können (Herden et al., 2006). Ein Kompensationsbedarf für 

vorhabensbedingte Ăerhebliche Beeintrªchtigungen des Naturhaushaltesñ ist in solchen Fªllen 

aus Sicht des Naturhaushalts kaum zu begründen. Hier wird von einer Überführung in 

extensive Grünlandnutzung ausgegangen, die zu einer deutlichen Aufwertung der 

Lebensraumfunktion für viele Tier- und Pflanzenarten führt; bei diesen Anlagen würden die 

geringfügigen Versiegelungen vermutlich mehr als kompensiert. Sie sollten, bei gutem 

Biodiversitätskonzept, sogar selbst als Kompensationsmaßnahme für anderweitige 

Versiegelung gelten. 

 Boden 

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen positive Auswirkungen von PV-FFA auf 

Bodentemperatur und -feuchtigkeit (Adeh et al., 2018; Marrou et al., 2013a). Auch in einer 

britischen PV-FFA wurden während der Vegetationsperiode auf Grasland kühlere 

Bodentemperaturen und eine höhere Bodenfeuchtigkeit unter den Paneelen im Vergleich 

zu den Lücken zwischen den Paneelreihen gemessen (Makaronidou, 2020), oder in der 

Anlage in Heggelbach, Baden-Württemberg, ein «Cooling-Effekt» der Substratoberfläche 

direkt unter den PV-Paneelen beobachtet (Schindler et al. 2018). Eine Umwandlung von 

salzigem, sumpfigen Ödland in fruchtbares Land für Gemüseanbau, bedingt durch eine 
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Verbesserung des Bodenlebens, u.a. durch eine gesenkte Evaporationsrate, wird in einer 

Langzeitstudie aus Indien beschrieben (Chowdhury & Mandal 2021). Durch Etablierung einer 

Vegetationsdecke aus Gräsern, Sträuchern und Blühpflanzen verbesserte sich die 

Bodengesundheit, erhöhte sich die CO2 Speicherung, das Wasserrückhaltevermögen und 

die Infiltration, reduzierte der ārun-offó und verringerte sich die Erosion in Solarparks 

(Bartley et al., 2014; Li et al., 2007). Diese Beobachtungen, wenn auf teilweise Verschattung 

durch Module oder auf zusätzliche Bepflanzung unter den Modulen oder an Anlagenrändern 

zurückzuführen, könnten auf APV übertragbar sein. 

Die Umwandlung von Acker in naturnahe Grünlandvegetation innerhalb von PV-FFA kann 

gemäß Modellberechnungen zu einer Steigerung des Kohlenstoffspeicherpotentials um 65 

% führen (Walston, et al., 2021). Allerdings ist dieser Effekt nicht immer zu beobachten (Choi, 

et al., 2020). Zudem konnten niedrig wachsende Gräser und Leguminosen innerhalb von drei 

Jahren nach Bau eine umfangreiche neue Pflanzendecke bilden und so der Bodenerosion 

vorbeugen (Beatty et al., 2017; Uldrijan et al., 2021). 

Laut Handlungsleitfaden Freiflächensolaranlagen (2019) ist der Eingriff in Boden und 

Grundwasser mit seinen Funktionen (natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im 

Wasserhaushalt, Filter und Puffer für Schadstoffe, Sonderstandort für naturnahe Vegetation) 

bei PV-FFA meist gering (Baden-Württemberg Umweltministerium, 2019). Betriebsbedingte 

Auswirkungen von PVA-FFA auf den Boden und den Wasserhaushalt werden von Badelt et 

al. (2020) und Ebert & Müller (2011) im Allgemeinen als unerheblich oder sehr gering 

angesehen. Unter Umständen mögliche Kontamination aus Tragekonstruktionen oder 

defekten Modulen seien vermeidbar (s.u.).  

 Wasserhaushalt 

Positive Auswirkungen auf den Wasserhausalt durch verringerte Evapotranspiration unter den 

Modulen und höhere Infiltration aufgrund der Bepflanzung können ein Anheben des 

Grundwasserspiegels unterstützen (Yapp et al., 2010), aber auch oberflächennahe 

Austrocknungen sind zeitweise möglich, während aber unter der obersten Bodenschicht 

Kapillarkräfte des Bodens wieder eine gleichmäßige Feuchteverteilung bewirken (Herden et 

al., 2009).  

Je nach Modulaufbau bei PV-FFA können Starkniederschläge in Randbereichen der PV-

Module zu begrenzter Bodenerosion beitragen (Badelt et al., 2020). Abhilfe ist möglich (s. 

Kapitel 3.4, 4.14.1, 7.2). Bodenverdichtungen können durch Errichtung von Baupisten, Lager- 

und Abstellflächen und Bodenumlagerungen und -durchmischungen während des Baubetriebs 

entstehen. Vermeidungsmaßnahmen für die o.g. Faktoren sind möglich (s.u.). 

In Bezug auf Wasserschutzgebiete können PV-FFA grundsätzlich in der Schutzzone III von 

Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten zugelassen werden, wenn eine 
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Verunreinigung des Grundwassers oder sonstige nachteilige Veränderungen seiner 

Beschaffenheit nicht zu besorgen sind (s. §53 WG BW zu §62 WHG; s. auch Merkblatt Nr. 

1.2/9 bayerisches Landesamt f. Umwelt). In der Schutzzone II von Wasser- und 

Heilquellenschutzgebieten kann im Einzelfall in Abstimmung mit der zuständigen 

Wasserbehörde eine Befreiung von den Verboten der jeweiligen Schutzgebietsverordnung 

möglich sein. Hier ist in besonderem Maße die örtliche Schutzfunktion der Deckschichten zu 

beachten. Ausschlaggebend wäre hier die Frage, ob die Anlage auf einer vorherigen 

Ackerfläche errichtet wurde, auf der regelmäßige Bodenbearbeitung erfolgte, da für diesen 

Fall das Kriterium der Nichtverletzung der Deckschicht nicht zutrifft. Auch in festgesetzten 

Überschwemmungsgebieten kann die gemäß § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

grundsätzlich verbotene Planung und Errichtung von Solarparks unter den dort geregelten 

Voraussetzungen als Ausnahmeentscheidung zulässig sein. Eine PV-FFA könnte zur 

Renaturierung und Wiedervernässung beitragen und so positiv die regionale Wasserbilanz 

und die CO2 Speicherung beeinflussen. Vor treibenden Hindernissen bei Überschwemmungen 

könnte sie einfach geschützt werden. 

 Temperatur/Wärme 

Ein «Cooling-Effekt» der Lufttemperatur durch Schattenwurf unter den Paneelen und eine 

höhere Luftfeuchtigkeit wurde beobachtet. Diese Effekte vergrößern die mikroklimatische 

Vielfalt eines Solarparks und erweitern die Habitat-Heterogenität zugunsten von Fauna und 

Flora (s.u.) (Beatty et al., 2017; Adeh et al., 2018).  

In einem semiariden Gebiet in den USA waren die Temperaturen unter einer PV-FFA nachts 

regelmäßig 3°C bis 4°C höher als in der freien Natur (Barron-Gafford, et al., 2016). Ähnliches 

wurde in Deutschland beobachtet (Günnewig et al., 2007). Dies könnte Frostschäden 

vorbeugen, andererseits aber auch einen Effekt auf die Produktion von Kaltluft mit klimatischer 

Ausgleichsfunktion haben.   

Eine mögliche lokale Wärmeerzeugung von den Modulen wird als vergleichbar mit einer 

Oberfläche mit ca. 20 % Albedo eingeschätzt. Zum Vergleich: Asphalt - Albedo von 

12 % - 25 %, Beton 14 % ï 22 %, eine weiße Mauer 65 % ï 80 %, eine graue Mauer 20 % ï 

45 %, grünes Gras 26 % (Umweltschutzamt, o. J.). Die Wärmespeicherkapazität ist deutlich 

geringer im Vergleich bspw. mit einer massiven Betonwand (Wirth, 2022). Die Erwärmung der 

Module auf im Extrem über 60° C könnte zu Verletzungen oder Tötung von darauf befindlichen 

Kleintieren führen. Da die Erwärmung zeitverzögert auftritt, ist ein frühzeitiges Erkennen der 

hohen Temperaturen bei Annäherung anzunehmen, mit nachfolgender Fluchtmöglichkeit. 

Daher dürfte das Konfliktpotential gering sein. 

Der solare Reflexionsgrad gewöhnlicher PV-Module ist mit einer Größenordnung von 

3 % ï 5 %. sehr gering, im Vergleich zu einer üblichen Wärmeschutz-Isolierverglasung, oder 
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einer Sonnenschutzverglasung, die ein Vielfaches reflektieren (Größenordnung von 

10 % ï 30 %). Global betrachtet, ersetzt der PV-Strom insbesondere auch Strom aus 

thermischen Kraftwerken (Wirth, 2022). 

 Biodiversität 

Zahlreiche Untersuchungen zu Auswirkungen von Solarparks auf die Biodiversität wurden in 

den letzten Jahren durchgeführt und belegen eine positive Auswirkung (Parker & McQueen, 

2013, Montag et al., 2016). Eine Untersuchung von Planungsunterlagen von 75 Solarparks 

zeigte, dass sich der Artenreichtum in Solarparks in der Regel deutlich erhöht 

(SonneSammeln, 2022). Bei richtigem Management kann somit die Biodiversität vergrößert 

und können neue Lebensräume (habitat islands) für gefährdete Tiere und Pflanzen geschaffen 

werden (Herden et al., 2009; Sinha et al., 2018; Dhar et al., 2020). 

Neben Studien (graue Literatur) gibt es zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen, die 

diese Beobachtungen für einzelne Populationen in Flora und Fauna bestätigen. Im 

Durchschnitt kann in Solarparks auf 70 % ï 95 % des verfügbaren Bodens die Biodiversität 

gefördert werden, wenn entsprechende Managementpraktiken umgesetzt werden (Esteves, 

2016). Dies stellt eine große Chance für den Naturschutz dar, da solche Flächen in dem 

Ausmaß in einer konventionell genutzten Kulturlandschaft kaum existieren. So bestätigt auch 

BNE (2019), dass, wird eine Fläche aus der intensiven Landwirtschaft, bspw. aus dem 

Energiepflanzenanbau, herausgenommen, in Grünland umgewandelt und darauf eine PV-FFA 

errichtet, die Biodiversität grundsätzlich zunimmt.  

Dass PV-Anlagen auf der grünen Wiese einen Beitrag zur Biodiversität leisten, wird auch in 

einer ausführlichen, aktuellen Literaturstudie aus der Schweiz (Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften im Auftrag des Bundesamts für Energie, Schweiz) vielfach 

belegt (Schlegel, 2021). Maßnahmen wie die Installation und/oder Beibehaltung von 

Begrenzungselementen wie Hecken, Gräben, Steinmauern, Magerrasen, Feldrändern und 

Gebüsch, sowie die Schaffung von Wildblumenwiesen mit Pollen- und Nektarpflanzen und 

die Installation von künstlichen Strukturen wie Nistkästen, Überwinterungsplätzen und 

Holzstapeln fördern generell die Biodiversität (Taylor et al., 2019). 

 Terrestrische Wirbellose 

Durch eine naturnahe Bewirtschaftung von Grünland- und Begrenzungsflächen von PV-FFA 

wird die pflanzliche Artenvielfalt und, damit direkt verbunden, auch die Insektenvielfalt 

gefördert (Fartmann et al., o.J.). Dazu zählen Blühwiesen bzw. Wildblumen-Ansaaten im 

Grünland und Hecken, Gräben und Steinmauern zur Förderung von Wirbellosen (Taylor et al., 

2019). Diese Flächen können die Artenarmut in normal genutzten Landwirtschaftsflächen 

ausgleichen (Agha et al., o.J.) und positiv zur Balance von āSchªdlingenó und Nützlingen für 

Kulturpflanzen beitragen. Wird genügend Raum zwischen den Paneelen für hohe 
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Sonneneinstrahlung eingehalten, kombiniert mit permanentem Blühangebot, kommen mehr 

Bienen und Bestäuber vor als auf konventionellen Landwirtschaftsflächen (Parker & 

McQueen 2013, Vanbergen et al., 2013, Montag et al., 2016, Semeraro et al., 2018, Walston, 

et al., 2018). Imker können ihre Bienenstöcke unter PV-FFA installieren und vom gezielt 

gemanagten Blühangebot profitieren (Adomavicius, 2021). Signifikant höhere 

Individuenzahlen von Tagfaltern fanden sich in Solaranlagen mit Wildblumenwiesen im 

Vergleich zu den unbebauten Kontrollflächen (Ackerland) (Parker & McQueen, 2013). Positive 

Auswirkungen auf Heuschrecken, Tagfalter, Spinnen und Laufkäfer werden im Vergleich 

zu intensiv ackerbaulich genutzten Flächen erwartet, wenn die PV-FFA als extensives 

Grünland bewirtschaftet wird, begleitet von Biodiversitätsmaßnahmen. So wurde in fünf 

deutschen PV-FFA in Bayern mit Flächen zwischen 3 und 12,5 ha eine deutliche Aufwertung 

im Vergleich zur vorherigen Intensivnutzung mit Fortpflanzungsnachweisen einiger seltener 

und bedrohter Arten gefunden, z.B. Zahnflügel-Bläuling (Polyommatus daphnis), Kleiner 

Schlehen-Zipfelfalter (Satyrium acaciae), Lilagold-Feuerfalter (Lycaena hippothoe) und 

Wegerich-Scheckenfalter (Melitaea cinxia). Als besonders vorteilhaft erwiesen sich Hecken im 

Randbereich oder im näheren Umfeld mit Vorkommen von einheimischen 

«Schmetterlingsgehölzen», z.B. Schwarzdorn, Rote Heckenkirsche, Kreuzdorn und 

Faulbaum (Raab, 2015). 

Allerdings können sich negative Effekte ergeben, wenn PV-FFA auf zuvor bereits extensiv 

genutztem Grünland, wie etwa auf einem Magerrasen, erstellt werden, was zu einer 

Beeinträchtigung der bestehenden, vielfältigen Wirbellosen-Fauna führen kann (Demuth et al., 

2019). 

 

 

 Reptilien, Amphibien, Vögel 

Ein reicheres Insektenangebot führt durch die verbesserte Nahrungsgrundlage zu einer 

Aufwertung der Habitateignung für viele Sekundärkonsumenten unter den Vögeln, Reptilien, 

Amphibien und räuberischen Wirbellosen ebenso wie Wirbeltieren. Die Installation von 

künstlichen Strukturen wie Nistkästen, Überwinterungsplätzen und Holzstapeln unterstützt die 

Ansiedlung von Reptilien wie z.B. der Zauneidechse, und von Vögeln (Taylor et al., 2019). 

Für Graureiher, Rohrweihe, Rotmilan, Baumfalke, Turmfalke, Rauchschwalbe und Star 

wurde die Nutzung deutscher PV-FFA als Nahrungshabitat nachgewiesen (Badelt et al., 

2020). So können PV-FFA die Funktion als Nahrungshabitate für Fledermäuse übernehmen 

(Peschel, 2010), ebenso wie für Weißstorch, Wiesenweihe und Steinkauz (Badelt et al., 

2020). Damit können PV-FFA insbesondere in intensiv genutzten Agrarlandschaften zur 

Entwicklung wertvoller avifaunistischer Lebensräumen beitragen, zugunsten von Feldlerche, 
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Rebhuhn und Schafstelze, vermutlich aber auch für Wachtel, Ortolan und Grauammer 

(Demuth et al., 2019), sowie vor allem für verhaltensflexible Kulturlandvögel (Moore-

O'Leary et al., 2017). Auch Wiesenbrüter und andere anspruchsvollere 

Lebensraumspezialisten, z.B. Wiesenpieper oder Braunkehlchen, können profitieren 

(Günnewig et al., 2007), wie Brutnachweise von 16 gefährdeten Vogel-Arten des 

Offenlands in niedersächsischen PV-FFA, darunter Wachtel, Rebhuhn, Neuntöter, 

Braunkehlchen und Grauammer bestätigen (Badelt et al., 2020). Auch Untersuchungen aus 

Thüringen in einem 25 ha großen Solarpark zeigen regelmäßig ein Vorkommen von 

Offenland-Arten wie Feldlerche und Baumpieper während der Brutzeit (Lieder & Lumpe, 2012) 

in PV-FFA, und eine Studie aus Bayern Rebhuhn, Feldlerche und Baumpieper nach (Raab, 

2015). Für gefährdete, thermophile Vögel des Grünlands sind besonnte Streifen von 3 m und 

mehr besonders fördernd (Peschel, 2010). Dies gilt ebenso für Reptilien (Moore-O'Leary, et 

al., 2017).  

Greifvögel werden durch thermische Luftströmungen oberhalb von PV-FFA angelockt (Dwyer 

et al., 2018). In Großbritannien wurden Turmfalke und Waldkauz in Solarparks beobachtet, 

und Turmfalke und Rotmilan bei der aktiven Nahrungssuche. Schreiadler und andere 

Greifvögel zeigten kein ausgeprägtes Meideverhalten gegenüber den Anlagen. In Deutschland 

wurden Überflüge und Nahrungssuchflüge von Rotmilan, Mäusebussard, Sperber, 

Wespenbussard und Baumfalke festgestellt, mit Jagdflügen sowohl im unmittelbaren 

Randbereich der PV-Anlage und über einem ca. 20 m breiten Grünstreifen innerhalb der PV-

Anlage, wobei die Modulkanten als Sitzwarten genutzt wurden (Scheller, et al., 2020). Das 

Jagdverhalten der Greifvögel innerhalb von PV-Anlage ist abhängig vom Abstand der 

Modulreihen und der Bewirtschaftung der Flächen, wobei sich eine extensive 

Grünlandbewirtschaftung positiv auf das Jagdverhalten auswirken soll (Scheller, et al., 2020). 

Bei Reihenabständen von fünf bis sechs Metern dürfte ausreichend Platz vorhanden sein 

(KNE, 2021a). So stellen Solarparks mit flächigen und störungsarmen Räumen inzwischen 

wertvolle Refugien inmitten einer meist intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaft. Durch eine 

Kombination von APV mit Biodiversitätsmaßnahmen könnten diese Effekte auch in die 

Agrarlandschaft übertragen werden (s.u.).  

 Säugetiere 

Es wurden bisher keine Beobachtungen einer Scheuchwirkung oder Meidung von PVA 

durch Mittel- und Großsäuger festgestellt (Herden et al., 2009, Günnewig et al., 2007). Hasen, 

Kaninchen und Rehe wurden innerhalb von PV-FFA beobachtet (Van der Zee, et al., 2019)  

Wie oben ausgeführt, profitieren Säugetiere wie Feldhamster und Hasen von einer struktur- 

und artenreichen Agrarlandschaft. Werden mehrjährige Blühstreifen unter den Modulen und 

am Anlagenrand angelegt, bieten sie Vögeln, Feldhamstern, Feldhasen und Insekten 

Lebensräume. Eine Dokumentation aus Österreich zeigt, dass sich in der Anlage des Bürger-
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Solarkraftwerks Wien-Liesing seltene Tierarten ansiedelten, so neben 13 

Heuschreckenarten, Schnirkelschnecken, Faltern wie das Nachtpfauenauge und seltenen 

Zauneidechsen auch der Feldhamster (Popp-Hackner & Popp, 2014). 

PV-FFA können Feldhamstern Deckung bieten. In einem Vorkommensgebiet in Thüringen 

befindet sich eine PV-FFA mit Feldhamsterschutzfunktion in Planung. Einige Bundesländer 

wie Niedersachsen fördern Hilfsangebote für den Feldhamster als Agrarumweltmaßnahme. 

Somit sind Ackerstandorte mit Vorkommen von vom Aussterben bedrohter Arten wie 

Feldhamstern oder seltenen Ackerwildkräutern keine Ausschlussgebiete, wie teilweise 

gefordert, sondern, im Gegenteil, stellen Solarparks mit Biodiversitätselementen Habitate für 

Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Amphibien und räuberischen Wirbellose dar und sind damit 

wertvolles Refugium für viele seltener werdende oder bedrohte Arten inmitten einer meist 

intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaft dar (BNE, 2021). In nahrungsarmen 

Wintermonaten könnten Solarparks Wildtieren neue Nahrungsquellen eröffnen, beispielsweise 

wegen einer fehlenden Schneedecke (Wagegg & Trumpp, 2015). 

Von zahlreichen Naturschutzorganisationen, u.a. DNR, WWF, DUH, Germanwatch, 

Greenpeace, werden Solaranlagen als Chance für Naturschutz, und als Erfordernis für 

den Klimaschutz gesehen (Schünemann et al., 2021). Es wird auch vertreten, dass PV-FFA 

mit bodennahen Solarmodulen das europäisch-ökologische Netzwerk Natura 2000 stärken 

und verschiedene Aspekte der biologischen Vielfalt und der Ökosystemleistungen 

verbessern können (Habitat-Richtlinie 92/43/EWG und Richtlinie 2009/147/EG). Sie stehen 

im Einklang mit der neuen Biodiversitätsstrategie für 2030 und fordern die gleichzeitige 

Erzeugung Erneuerbarer Energien (Win-Win-Lösung), wie z. B. Solarparks, die eine 

biodiversitätsfreundliches Management bieten (Semeraro, et al., 2020). 

 

 

 Mögliche negative Einflüsse auf Umwelt, und Verminderungs- und 

Vermeidungsmaßnahmen 

Im Folgenden werden mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt kritisch betrachtet und 

Maßnahmen zu ihrer Vermeidung vorgestellt, die bei ihrer Anwendung eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder Einzelfallprüfung generell unnötig machen sollten. 

4.13.1 Landschaft 

Wie bisher beschrieben, können Solarparks je nach Standort und Gestaltung mit zahlreichen 

strukturgebenden Landschaftselementen nicht nur Ökosystemdienstleistungen im natürlichen 

System, sondern auch für das menschliche Auge das Landschaftsbild sogar aufwerten und 

abwechslungsreiche optische Strukturen schaffen. Ausreichend breite, randliche 

Begrünungen sind zudem klar von den Modulflächen abgrenzbar und können als 
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Ausgleichsflächen anerkannt werden. Es können beispielsweise vorherige Äcker zu 

höherwertigen Flächen werden, so dass keine Kompensation notwendig ist. So wird von 

Natursch¿tzern eine āKulturlandschaftó, die oft aus ausgeräumter Landschaft mit großen 

Schlägen von Reinkulturen besteht, auch in Landschaftsschutzgebieten, nicht als 

schützenwert angesehen. Positive Effekte auf Biodiversität und Ökosystemleitungen wurden 

oben beschrieben.  

Landschaftsschutzgesetz (LSG) - Verordnungen enthalten zumeist ein Bauverbot mit 

Erlaubnisvorbehalt, das derzeit auch für Solaranlagen gilt; auch für die Pflegezonen von 

Biosphärengebieten gilt ein Erlaubnisvorbehalt für die Errichtung baulicher Anlagen. 

Zumeist sind eine geschlossene Umpflanzung und Eingrünungsmaßnahmen mit 

standortheimischen Gehölzen und Sträuchern, je nach Höhe der Module und der Lage im 

Relief, auch auf Wällen, und auch als Sichtschutz für eine meist notwendige Umzäunung 

(Durchgängigkeit für Kleintiere mit mindestens 20 cm Bodenabstand) möglich, und größere 

ungestörte Freiflächen zwischen den Teilflächen der Anlage (Querungskorridore) sind 

Maßnahmen, die eine Integration in das Landschaftsbild und eine optische Einbindung 

in die Umgebung bieten (Herden et al. 2009, Cypher et al., 2019). Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild können durch eine geeignete Bepflanzung somit vollständig vermeidbar 

sein (Abbildung 45), oder, in ausgeräumten Agrarlandschaften, durch die Gehölzstreifen das 

Landschaftsbild sogar bereichern. Zudem gelangen Anlagen in Kuppen- oder Tallage meist 

weniger ins Sichtfeld als Anlagen in weithin sichtbaren Hanglagen, und nächstgelegene 

Höhenzüge begrenzen in der Regel den Sichtraum. Auch die Auswahl visuell vorbelasteter 

Gebiete kann eine Einbindung in das Landschaftsbild erleichtern  

Module sind heutzutage in allen Farben erhältlich, und können sich in der Farbwahl an die 

Landschaft anpassen. Auch die noch wenig verbreitete, organische PV ermöglicht eine 

größere farbliche Flexibilität und dezentere Farbwahl der Paneele, welche deutlich 

lichtdurchlässiger sind als kristalline Module, allerdings derzeit noch einen geringeren 

Wirkungsgrad und bisher kurze Haltbarkeit aufweisen (Neidlein, 2020). 

Fertigstationshäuser aus Beton werden frostsicher ca. 0,80 m tief (je nach Standort und 

Stationstyp) gegründet (Baden-Württemberg Umweltministerium, 2019). Dieses 

Technikgebäude (Trafohäuschen) kann zur Verringerung der visuellen Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild angepasst werden, in der farblichen Gestaltung, mit Reduzierung von 

Reflexionsmöglichkeiten und einer möglichen Verschalung mit Holz, bzw. einer Eingrünung. 
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Abbildung 45: Beispiel für die standortangepasste Gestaltung einer PV-FFA (Hietel et al., 

2021) Fotos: Lenz,C., 2020. Pfeil zeigt auf PV-FFA. 

Synergien mit dem Naturschutz und der Landwirtschaft (APV) können genutzt und eine 

Einbindung in das Landschaftsbild sichergestellt werden. Dadurch werden Naturgüter 

möglichst sparsam und schonend in Anspruch genommen, was die Anlage umso nachhaltiger 

gestaltet. ĂWenn infolge der Neugestaltung die Wirkungen des Eingriffsvorhabens selbst in 

den Hintergrund treten und die Landschaft nicht dominieren oder prägen, oder eine 

Veränderung des Landschaftsbilds optisch wahrnehmbar bleibt, kann von einem 

vollständigen Ausgleich ausgegangen werdenñ (Jessel et al., 2003). 

4.13.2 Reflexionen 

Zur Vermeidung von optischen Reflexionen oder einer möglichen Blendwirkung werden 

heutzutage Module mit Antireflexbeschichtung eingesetzt. Reflexionseigenschaften in 

Bezug auf mögliche Störungen von Tieren (z.B. Polarisationsebene des reflektierten Lichtes) 

können reduziert werden. Kürzlich wurde eine Unattraktivität von bioreplizierten PV-

Beschichtungen auf das Eiablageverhalten von Bremsen und Eintagsfliegen nachgewiesen 

(Fritz, et al., 2020). PV-Paneele mit weißer Rückseitenfolie waren 10-mal bis 26-mal weniger 

attraktiv für Wasserinsekten als Paneele ohne weiße Streifen zwischen den Solarzellen 

(Horváth et al., 2010).  

Eine Vortäuschung einer Wasserfläche durch Solarfelder für einen Vogelanflug konnte 

nicht nachgewiesen werden, und für (Greif-) Vögel sind sie keine Jagdhindernisse, und 

Kollisionen sind nicht zu erwarten (Harrison et al., 2016, Herden et al., 2009). Reflexionen 

werden als für Vögel als nicht störend eingeschätzt (Günnewig et al., 2007, Herden et al., 

2009) 

Matte Antireflexionsbeschichtungen (ARB) erwiesen sich in einer ungarischen 

Untersuchung bei Bremsen als am deutlichsten anflugsmindernd, weniger bei Zuckmücken, 
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und als indifferent bei Eintagsfliegen (Sz§z, et al., 2016). Gewöhnlich werden heutzutage 

Module von dunkler Farbe mit Antireflex- Beschichtungen verwendet. Die Blendung und 

Reflexion sind erheblich niedriger als die Blendung und Reflexion durch normales Glas und 

andere reflektierende Flächen. 

Auch für Tragekonstruktionen werden reflexarme Materialien, z.B. lackierte Metallgestänge, 

verwendet. Starke Blendwirkungen durch Lichtreflexionen und hierdurch bedingte Irritationen 

z.B. beim Vogelzug sind aufgrund der Lichtstreuung bzw. Lichtabsorptionseigenschaften der 

Module offenbar ebenfalls von geringer Relevanz. 

4.13.3 Kontaminationen 

Module und Tragekonstruktionen enthalten Schadelemente, die Gefahr einer 

Bodenkontamination durch PV-Anlagen mit Blei oder Cadmium bei intakten Solarmodulen wird 

allerdings als sehr gering eingeschätzt (Ebert & Müller, 2011). Öltransformatoren sind in 

Wasserschutzzone III (bzw. III A) nur im Ă¿blichen Rahmen von Haushalt und Landwirtschaftñ 

zulässig sowie in der gesamten Zone III nur mit besonderen Sicherheitseinrichtungen 

(Auffangraum, Doppelwandigkeit) (LfU, 2013). 

Dagegen können Trockentransformatoren bzw. estergefüllte Transformatoren mit nicht 

wassergefährdendem, synthetischem Ester (MIDEL 7131) oder natürlichem Ester 

(ENVIROTEMP FR3) befüllt und nicht wassergefährdende Öle verwendet werden, welche 

auch hinsichtlich einer Brandgefahr und der Brandfolgen als wesentlich risikoärmer 

einzuschätzen sind. Ramm- oder Schraubgründungen mit minimaler 

Versiegelungswirkung anstelle von Betonstreifenfundamenten kommen zur Verankerung in 

Betracht, ebenso wie Spinnanker (s. Kapitel 3.3). Verzinkte Rammprofile oder 

Erdschraubanker (z. B. Krinner, BTEC bis 1,6 m Tiefe) dürfen nur eingebracht werden, wenn 

die Eindringtiefe über dem höchsten Grundwasserstand liegt. In der ungesättigten Bodenzone 

dagegen bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen einen Einsatz von verzinkten 

Stahlprofilen. Da die vertikale Sickerströmung parallel zu ihnen verläuft, bleiben 

Lösungsprozesse und -mengen sehr begrenzt, und die ohnehin geringere Benetzung mit 

Sickerwasser wird durch die Abschirmwirkung der Solarmodultische weiter gemindert. Ein 

möglicher Eintrag von Zink über das Sickerwasser wird daher zu keinen relevanten 

Verunreinigungen des Grundwassers führen. Entlang von Ramm-, Rüttel- oder 

Schraubgründungen entstehen bevorzugte Wasserwegsamkeiten zwischen der Oberfläche 

der Gründungselemente und dem Untergrund. Zumindest bei Starkregen kann dies einen 

Eintrag vorhandener Schadstoffe begünstigen, was gerade in der Bauphase besondere 

Vorsicht verlangt. Ansonsten wäre das Infiltrieren in den Boden ein gewünschter Effekt, 

insbesondere in der Landwirtschaft. Insgesamt werden die betriebsbedingten Auswirkungen 

von PV-FFA auf den Boden und den Wasserhaushalt als unerheblich eingestuft (Badelt et 

al., 2020). Auch Ebert & Müller (2011) halten die Gefahr einer Bodenkontamination durch PV-
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FFA mit Blei oder Cadmium bei intakten Solarmodulen für sehr gering. Defekte Modulteile 

sollten im Sinne des präventiven Bodenschutzes aus der Anlage entfernt werden (AL-agele 

et al., 2021). 

4.13.4 Boden 

Durch Kabelgräben werden Deckschichten verändert, was einen naturnahen Wiedereinbau 

des Bodens mit entsprechender Verdichtung erfordert. Bei der Beurteilung dieser Maßnahme 

ist zu beachten, dass derzeit beispielsweise auf Ackerflächen das früher schon übliche 

Tiefpflügen mit Schächten unter die Verdichtungszonen der Pflugtiefe wieder empfohlen 

wird, um Humus in tiefere Bodenschichten zu verlagern und ungesättigtes Unterbodenmaterial 

an die Oberfläche zu bringen, das organische Substanz besser bindet, um letztendlich mehr 

Kohlenstoff im Boden zu sequestrieren und Wasser- und Nährstoffvorräte des Unterbodens 

für die Kulturpflanzen besser erreichbar zu machen (Don, 2014). Eine Kabelanbringung ist 

auch unterhalb der Module möglich. 

Auch Hºrnle (2021) hält eine Systeminstallation, ohne die landwirtschaftliche Fläche zu 

beschädigen, für möglich. Schwere Kräne oder eine Baustellenmontage sind nicht notwendig, 

und nach rechtlich verbindlichen Bestimmungen sollen insbesondere Bodenverdichtungen 

vermieden werden (BAFU, 2001; Bellini, 2015). Es sollte nur bei trockenen Böden gebaut 

werden, mobile Fahrstraßen aus Kunststoff und leichte Fahrzeuge und Maschinen sollten 

verwendet werden (Abbildung 46) (Hietel et al., 2021). Gegen trotzdem mögliche 

Bodenverdichtungen sollten lockernde Maßnahmen wie beispielweise tiefwurzelnde 

Pfahlwurzlerbegrünung als Kompensation durchgeführt werden. Gute Erfahrungen 

bestehen mit Bodenlockerung im Weinbau. 
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Abbildung 46: Bodenschutzplatten zur Verwendung gegen Bodenverdichtungen (Rotec, 

o.J.). 

 APV 

Eine Definition für APV, aktuelle APV-Technologien und die Chancen der doppelten 

Landnutzung für Landwirtschaft und Energiewende wurden in den vorangehenden Kapiteln 

bereits vorgestellt. Landnutzungskonflikte lassen sich abmildern oder vermeiden, bzw. in 

Synergien mit positiven Effekten für die Pflanze und die Energiegewinnung wie auch das 

Einkommen für die Landwirte, umkehren. Mit Bezug auf die Ausführungen zu PV-FFA sollen 

im Folgenden die Vorteile von APV für die Landwirtschaft und eine mögliche Rolle von APV 

bei der Integration von Naturschutzaspekten in Verbindung mit einer regenerativen 

Landwirtschaft dargestellt werden (Nordberg et al. 2021). Auch diverse Umwelt- und 

Naturschutzorganisationen unterstützen im Positionspapier ,Biodiversitätsfördernde 

Agri-Photovoltaik vorantreibenó dieses Konzept (Schünemann et al., 2021). So werden im 

Folgenden die Einflüsse von hoch-aufgeständerten APV-Anlagen auf die Ressourcen Boden, 

Wasser und Mikroklima betrachtet, während direkt ertragswirksame Aspekte in Kapitel 5 

behandelt werden.  

Durch APV kann die Produktivität einer Landwirtschaftsfläche um bis zu 70 %, in manchen 

Jahren sogar 90 % gesteigert werden (Weselek et al., 2019; Trommsdorff et al., 2021). 

Energetisch betrachtet könnte mit einer Belegung von 1 % der globalen Ackerfläche der 

gesamte Energiebedarf der Menschheit gedeckt werden (Adeh et al., 2018). Damit wäre 
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laut Miskin et al. (2019) das globale Potential der APV ausreichend für die Energieversorgung 

von mehr als 10 Milliarden Menschen. 

APV-Anlagen können positive Auswirkungen auf Pflanzen und Ernteerträge wie auch auf 

Ökosystemleistungen haben und der Anpassung an den Klimawandel dienen, allerdings 

kann eine Beschattung von generell 30 % bei hoch-aufgeständerten Anlagen auch einen 

Ertragsrückgang schattenempfindlicher Kulturpflanzen verursachen ï welche aber unter 

Stressbedingungen wie Trockenheit und Hitze auch von der Beschattung der Module 

profitieren können (Barron-Gafford, et al., 2016; Weselek, et al., 2019). Die landwirtschaftliche 

Produktivität kann in der Kombination von Anbau und Energiegewinnung um bis zu 70 % 

gesteigert werden und damit das Einkommen der Landwirte diversifiziert, stabilisiert und 

erhöht werden (Weselek et al., 2019), parallel mit einer essenziellen Verbesserung der 

Ökosystemleistungen (Semeraro, et al., 2020). 

4.14.1 Boden, Wasser und Erosion 

Durch ihre Durchlässigkeit für Licht und Wasser sind APV-Anlagen sowohl der Landwirtschaft 

als auch dem Fortbestand des Ökosystems dienlich, während sie gleichzeitig eine 

Schutzfunktion übernehmen, je nach Anlagendesign.  

Im Bereich Boden wurden erhöhte Bodenfeuchtigkeit und gesteigertes 

Wasserhaltevermögen beschrieben, was zu einer Ertragssteigerung von unter den Modulen 

angebauten Gurken und Salat beitrug (Marrou et al., 2013a). Zudem wurde eine reduzierte 

Bodentemperatur beobachtet. Adeh et al. (2018) berichten von einem bemerkenswerten, 

positiven Einfluss der APV Anlage auf Bodenfeuchtigkeit (Abbildung 47), mit stark erhöhten 

Werten unter den Modulen (solar fully covered area) oder in der teilweise modulbedeckten 

Fläche (solar partially covered area), insbesondere in Bodenschichten von 20-60 cm. Sie 

sehen Vorteile von APV in semi-ariden Gebieten - die den Thüringer Gebieten in den 

Sommermonaten ähnlich sind ï und berichten von 90 % Ertragssteigerungen in 

Weideland durch eine erhöhte Bodenfeuchtigkeit während der gesamten Beobachtungszeit 

und erhöhte Wassernutzungseffizienz unter Beschattung.  
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Abbildung 47: Veränderung der Bodenfeuchte an verschiedenen Messpunkten unter der 

APV-Anlage und unter freiem Himmel in Abhängigkeit von der Bodentiefe (angepasst nach 

Adeh et al., 2018). 

Veränderungen der Bodenfeuchtigkeit mit einer Steigerung um 1,9 % in einem Jahr und einer 

Verringerung um 3,1 % in einem anderen Jahr wurden aus einer 0,3 ha hoch-aufgeständerten 

Anlage berichtet (Weselek et al., 2019, 2021). Im Weizen war der volumetrische Wassergehalt 

des Bodens auf der APV-Fläche im Vergleich zur Referenzfläche leicht erhöht (4,1 %), 

wohingegen er im Kleegras reduziert war (-6,4 %). Bodenfeuchtemessungen unter den 

Modulen und einer Freifläche in einer Versuchsanlage an der HTW Dresden zeigen einen 

verringerten Bodenfeuchtigkeitsrückgang in Trockenperioden unter den Modulen (pers. 

Mitt. Feistel, HTW Dresden). Zusammen mit entsprechenden Globalstrahlungs- und 

Bodentemperaturwerten bestätigen sie die reduzierte Verdunstung der beschatteten 

Flächen. Auch in einer britischen PV-FFA ergaben sich während der Vegetationsperiode auf 

Grasland kühlere Bodentemperaturen und eine höhere Bodenfeuchtigkeit unter den Paneelen 

im Vergleich zu den Lücken zwischen den Paneelreihen (Makaronidou, 2020). Auch Schindele 

et al. (2018) beobachteten einen ācooling-effectó der Substratoberfläche direkt unter den PV-

Paneelen einer APV-Anlage (Schindele et al., 2020). In einer PV Anlage mit Schafbeweidung 

wurde eine höhere Bodenfeuchtigkeit direkt unter den Paneelen gemessen und im Rahmen 

eines Forschungsprojektes eine Effizienzsteigerung der Wassernutzung um 328 % im 

Vergleich zu beweideten Referenzböden außerhalb der Solaranlage festgestellt (Adeh et al., 

2018). Dies kann auf eine verminderte Evapotranspiration unter den Modulen zurückzuführen 

sein (Badelt et al., 2020). In tieferen Bodenschichten gleichen sich die Unterschiede durch auf 

das Wasser wirkende Kapillareffekte wieder aus (Badelt et al., 2020, Elamri et al., 2018). In 

einer APV Anlage mit Aprikosenanbau in Frankreich ergab sich laut einer Studie eine 
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Wasserersparnis von 70 %, und in einer Weinplantage in Piolenc versehen mit Tracking-

Systemen verringerte sich der Bewässerungsbedarf (Vandest & Hemetsberger, 2021). Neben 

Bodenschutzfunktionen kann auch mit direkten und indirekten Klimaschutzfunktionen durch 

die APV Anlage gerechnet werden, die zu einer erhöhten Kohlenstoffspeicherung im Boden 

führen (Nordberg et al., 2021). 

Beachtung sollte in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit des Auffangens von 

Regenwasser finden, das über eine PV-versorgte Tröpfchenbewässerung den Kulturen 

wieder zugeführt bzw. bei einem geschlossenen System der Be- und Entwässerung als mit 

Düngemitteln angereichertes Wasser wieder recycelt werden kann (s. Kapitel 7.2). Ein 

verstärkter Abfluss von den Modulen bei Starkregen könnte je nach Modulaufbau in 

Brachezeiten oder bei wenig Vegetation unter den Modulen zu Bodenerosion führen, 

allerdings wurde nach 3 Wintern in der Anlage in Heggelbach keine Bodenerosion festgestellt 

(Trommsdorff et al., 2021). Regenrinnen, Spalten zwischen Modulen oder andere 

Modifikationen können hier Abhilfe leisten.  

4.14.2 Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit 

In zahlreichen Studien wird über eine Verringerung der Lufttemperatur und Erhöhung der 

Luftfeuchtigkeit unter den Modulen in den APV-Anlagen berichtet (Weselek et al., 2021a, 

Barron-Gafford, et al., 2016). So war die mittlere jährliche Luftfeuchtigkeit unter 

Solarmodulen um 2,8 % höher im Vergleich zur Kontrolle (Weselek et al. 2021a), und die 

tägliche mittlere Lufttemperatur im Durchschnitt um etwa 1,1 °C niedriger unter APV, mit 

besonderer Ausprägung in der Sommerzeit (Weselek, et al., 2021b). Auch Adeh et al. 

(2018) stellten für alle Messhöhen eine signifikante Erhöhung der Luftfeuchtigkeit fest. In einer 

Anlage in Südfrankreich wurden um 4°C niedrigere Lufttemperaturen gemessen (Champetier, 

et al., 2021). Über veränderte Minimal- und Maximaltemperaturen eines Tages bzw. geringere 

Schwankungen in der Lufttemperatur sowie kühlere Tages- und höhere Nachttempertaturen 

berichtet Armstrong (2016), während Marrou et al. (2013a) keinen Unterschied in der mittleren, 

täglichen Lufttemperatur und in der Luftfeuchtigkeit zwischen der Anlage und dem 

Referenzfeld beobachteten. Diese Effekte verringern den Trocken- und Hitzestress und 

erhöhen die Wasserproduktivität der Pflanzen, mit direkten Auswirkungen auf den Ertrag, und 

teilweise Ertragserhöhungen bis um das Dreifache, wie bei Tomaten beobachtet (Barron-

Gafford, et al., 2016) (s. Kapitel 5.6.6). 

Erhöhte Nachttemperaturen gegenüber den Umgebungstemperaturen, wie von Günnewig 

et al. (2017) berichtet, können einer Frostgefahr und Schädigungen der Blüten im Obstbau 

vorbeugen, bei großen Anlagen aber ggf. in Gebieten, wo eine Ausgleichsfunktion durch 

Kaltluft erwünscht ist, einen negativen Einfluss haben. Durch höhere Blatttemperaturen am 

frühen Morgen ergibt sich eine geringere Taubildung auf den Blättern, was negative 

Auswirkungen auf einen Krankheitsbefall haben sollte.  
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Damit ergeben sich generell positive Auswirkungen durch veränderte mikroklimatische 

Bedingungen für die Kulturpflanzen, jedoch sind diese von Anlagendesign und den lokalen 

Verhältnissen abhängig. Die Aussagen machen auch deutlich, dass sich die Effekte 

hauptsächlich auf Bereiche unter den Modulen beziehen, und damit weniger mit einer 

Veränderung der lokalen Temperaturverhältnisse zu rechnen ist, und eine APV-Anlage 

möglichen Grünzäsuren in der Landschaft nicht widersprechen sollte. 

4.14.3 Biodiversität 

Die Biodiversität in einem landwirtschaftlichen System ist abhängig von der 

Bewirtschaftungsweise. APV ist sowohl für konventionellen als auch ökologisch orientierten 

Anbau geeignet. Generell sollten sich bezüglich Bodenleben durch erhöhte 

Bodenfeuchtigkeit und im Sommer niedrigere Temperaturen unter den PV-Modulen 

Vorteile entwickeln, und die Bedingungen für Insekten, und damit auch deren Prädatoren 

sollten, in Anlehnung an die Untersuchungen in PV-FFA, günstiger als im Vergleich zu 

Referenzflächen sein. Ausschlaggebend für die Biodiversität ist allerdings die Verwendung 

von Pflanzenschutzmitteln, die aber, wie Beobachtungen in den Niederlanden zeigten, unter 

APV reduziert werden können. Empfehlenswert ist eine Kombination aus 

biodiversitätsfördernden Maßnahmen, regenerativer Landwirtschaft und PV Modulen mit 

einem dazu passenden Design.  

Eine Einbindung von Blühwiesenstreifen beispielsweise direkt unter (niedrig 

aufgeständerten) Modulen (s. Abbildungen 48, 49, 50) kann ebenso die Biodiversität erhöhen 

wie Sichtschutzanpflanzungen mit Gehölzen. Die Verwendung standortgerechten, 

gebietsheimischen Saat- und Pflanzguts kann zu Erhalt und der Förderung der regionalen, 

genetischen Variabilität beitragen. Aus Agroforstsystemen sind die positiven 

Auswirkungen von Gehölzstrukturen auf Boden und Wasser (Wind- und 

Wassererosionsschutz, Erhöhung der Wasserhaltekapazitªtā Wasser- und 

Nªhrstoffpumpeó durch tiefwurzelnde Bªume), Biodiversität (Habitat für Insekten, 

insbesondere Nützlinge, Vögel und andere Kleintiere) und zum Klimaschutz 

(Kohlenstoffanreicherung im Boden) sowie als zusätzliche Einkommensquelle bei Nutzung 

von Holz und Früchten (Wildobst wie Holunder, Felsenbirne, Nüsse wie Walnuss und 

Haselnuss) bzw. als Schneitelfutter, bekannt (Alam, et al., 2014; Torralba et al., 2016; Hart, et 

al., 2017). Im Landschafts- und Artenschutz kann APV auf Weideflächen zusätzlich die 

Lebensräume für Rote-Liste-Arten und Bienen erhöhen (Ressar, 2020).  
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Abbildung 48: Mehrfachnutzungskonzept auf landwirtschaftlichen Flächen (Elysium Solar 

GmbH, 2021) 

 

Abbildung 49: Honigbienen auf Eagle Point Solar Farm, Oregon (NCSL, 2020). 
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Abbildung 50: Photovoltaik, Artenschutz und Landwirtschaft auf einer Fläche (Korrmann, 

ewind Betreiber- und Vertriebs-GmbH). 

 Fazit 

Die ausführliche Studie zu möglichen Effekten von PV-FFA auf Umwelt und Natur auf Basis 

wissenschaftlicher Publikationen, ergänzt durch Studien aus der grauen Literatur, zeigt, dass 

die PV-FFA in den meisten, untersuchten Fällen keine negative, sondern positive 

Auswirkungen auf Umwelt und Biodiversität haben. In PV-FFA mit 

Biodiversitätsfördermaßnahmen wie Blühstreifen erhöhte sich die Biodiversität von Flora und 

Fauna, speziell auch in Bezug auf bedrohte Arten. Mögliche lokale Umweltauswirkungen durch 

die Anlagen oder deren Installation, beispielsweise auf den Boden, und 

Vermeidungsmaßnahmen zumeist technischer Art wurden analysiert. Durch einfache 

Verminderungs- und Vermeidungsmaßnahmen lassen sich mögliche Effekte bis zu einer 

Irrelevanz reduzieren.  

Viele der Ergebnisse zu PV-FFA sind auch auf APV-Anlagen anwendbar, insbesondere, 

wenn diese mit biodiversitätsfördernden Maßnahmen wie Blühstreifen und einer Umrandung 

aus Hecken und Sträuchern kombiniert sind, während andere Einschränkungen, die 

beispielsweise die Umzäunung betreffen, für hoch-aufgeständerte Anlagen nicht zutreffen - 

ebensowenig wie die gewünschte Vermeidung von Veränderungen der oberen Bodenschicht, 

die eine regelmäßige Maßnahme im Ackerbau ist. Bei der Beurteilung der Umwelt- und 

Naturwirkung von APV-Anlagen muss daher von einer Referenzackerfläche in der 

Umgebung ausgegangen werden, sowie von den BearbeitungsmaÇnahmen, die zur āguten, 

fachlichen Praxisó zªhlen, wie pfl¿gen, d¿ngen, und Verwendung von Herbiziden, Insektiziden 

und Fungiziden ï zur āselektiven Bekªmpfung der Artenvielfaltó aufgrund ihrer Konkurrenz zum 

Ziel der Landwirtschaft, der Produktion eines Erntegutes. APV-Anlagen mit Gehölzumrandung 
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bringen Strukturelemente in die Agrarlandschaft und können das Landschaftsbild positiv 

verändern. Im Bundesnaturschutzgesetz ist die landwirtschaftliche Bodennutzung m.E. 

nicht als Eingriff anzusehen. 

Für APV-Anlagen sind Ergebnisse zu Mikroklima, Boden, Wasser und zu Kulturpflanzen (s. 

Kapitel 5) bereits in genügender Anzahl vorhanden, um Schlüsse zu ziehen: Erhöhung von 

Boden- und Luftfeuchtigkeit, erhöhte Boden- und Lufttemperatur (Schutz vor Spätfrost) im 

Frühjahr und Schutz vor Trockenheit und Hitze im Sommer. Die Auswirkungen auf das 

Mikroklima sind für Kulturpflanzen und Böden als positiv zu bewerten. Die Anlagen schützen 

zudem āmechanischó vor Hagel und Starkregen, Wind, Hitze sowie Sonnenbrand, je nach 

Anordnung der Module. Durch erhöhte Bodenfeuchtigkeit bis in größere Tiefen verringert sich 

der Bewässerungsbedarf signifikant, was nicht nur für die Landwirte kostengünstig ist, sondern 

gesamtgesellschaftlich die Verfügbarkeit des knappen Guts Wasser erhöht. 

Zur āguten fachlichen Praxisó zählen auch genehmigungsfreie Schutzkonstruktionen wie 

Hagelnetze oder Folien im Spargelanbau, unter die auch die APV-Anlagen fallen sollten. Mit 

Beeinflussungen von Vögeln, Insekten und Säugern in größerem Maß als ohne die Anlagen 

ist nicht zu rechnen, im Gegenteil sollten die positiven Auswirkungen auf Mikroklima, 

Boden, Wasserhaltevermögen (Ökosystemleistungen), Biodiversität und auf 

Kulturpflanzen unter Stressbedingungen eindeutig überwiegen. Damit sollte ein 

Genehmigungsverfahren für APV-Anlagen auf gewöhnlichen Ackerflächen (inkl. 

Sonderkulturen) für Landwirte ebenso unnötig sein. 

Zur Beurteilung des Systems sind der zu erwartende, steigende Ertragsrückgang aufgrund 

des Klimawandels und der zusätzliche Stromertrag von der Fläche zu kalkulieren. Es sollte 

zudem beachtet werden, dass die Entwicklung von PV-Paneelen hin zu ortsflexiblen Modulen, 

dünnen Beschichtungen auf verschiedenen Materialien und auch PV-Folien und sogar PV-

Netzen geht, die eher an Kulturen als an Ackerflächen gebunden sein werden. Details und 

Optimierungen bedürfen weiterer Forschung. 

Auf Basis der Ergebnisse dieses Kapitels wird empfohlen, einen Leitfaden f¿r āgute fachliche 

APV-Praxisó, ªhnlich dem f¿r āgute fachliche Praxis in der Landwirtschaftó zu entwickeln, der 

Landwirt*innen und Installateur*innen zur Orientierung dient und, ebenso wie in der 

Landwirtschaft, von ihnen befolgt wird. Dieses Kapitel hat dazu die Begründung geliefert. 
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5 Anbau unter APV-Anlagen 

Um APV-Anlagen in den landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Anbau zu implementieren, 

werden ihre Einflüsse auf die Agrarökosysteme und die angebauten Kulturen betrachtet. 

Diese Einflüsse variieren stark zwischen den unterschiedlichen Anlagentypen. Generell 

lässt sich aber konstituieren, dass die Erträge einiger Kulturen in Kombination mit 

Energieerzeugung auf derselben Fläche verglichen mit der getrennten Erzeugung von Energie 

und Nutzpflanzen um bis zu 30 %, in Fällen von Grünland sogar bis zu 90 % gesteigert werden 

können (Dinesh & Pearce, 2016; Adeh et al. 2018). So lässt sich die Gesamtproduktivität der 

agri-photovoltaisch genutzten Fläche generell um 60 % ï 70 % (Dupraz, et al., 2011a), in 

Untersuchungen in Deutschland um 70 %, und in trockenen Jahren sogar um 90 % 

(Trommsdorff et al., 2021) steigern. Die Beschattung kann auch dazu beitragen, die 

Bodenfeuchtigkeit und Wasserspeicherfähigkeit des Bodens zu erhöhen, was zu einem 

Anstieg der Frischmasse führen und die Wassereffizienz bis zu 328 % steigern kann (Adeh et 

al., 2018). 

Generalisierte Aussagen über Kulturen und ihre Anbaueignung unter APV-Anlagen sind 

schwer zu treffen. Allerdings ist bei der Beurteilung möglicher, negativer Effekte von APV 

durch Beschattung auf Kulturen zu beachten, dass bisherige Referenzerträge ohne APV unter 

den schon beobachteten und den zukünftig zu erwartenden Klimaveränderungen kaum mehr 

Gültigkeit haben werden. Es muss zwischen zu erwartenden Ertragsverlusten durch 

Trockenheit und Extremereignisse wie Starkregen, Sturm, Hagel oder Hitze und einem 

möglichen Ertragsverlust durch Beschattung unter APV, aber einem Benefit durch die 

schützende Wirkung der Schattierung, abgewogen werden. Für jede Region kann unter 

Betrachtung aller möglichen Anlagentypen, deren jeweiligen Vor- und Nachteilen, der 

aktuellen sowie perspektivischen Klimabedingungen und der kulturspezifischen Eigenschaften 

die bestmögliche Kombination ausfindig gemacht werden (Nordberg et al., 2021). Dies sollte 

aber eine Einführung der APV-Anlagen in die Praxis nicht verzögern, da die positiven 

Klimaanpassungsleistungen durch APV-Anlagen auf pflanzenbauliche Kulturen und Böden in 

bisherigen Untersuchungen überwiegen. Weiterhin ist mit zusätzlichen Stromerträgen zu 

rechnen. Die Auswirkungen auf die Betriebe durch die Implementierung von APV-Anlagen ist 

sowohl wirtschaftlich als auch pflanzenbaulich abschätzbar. Marrou et al. (2013a) fügen noch 

hinzu, dass der Übergang zu einem APV-System nur geringe Anpassungen erfordert. Sie 

verweisen aber auch auf den Einsatz strahlungseffizienter Kulturen, sowie bestmögliche 

Abschwächung der Lichtreduzierung.  

Marrou et al. (2013a) kamen in ihren Untersuchungen in einer APV-Anlage zu dem Schluss, 

dass die Schattierung den stündlichen Temperaturverlauf der Pflanzen während eines Tages 

beeinflusst. Tauablagerungen auf den Blättern können dadurch in den Morgenstunden 

verhindert werden, wodurch die Infektionswahrscheinlichkeit durch Krankheitserreger 




















































































































































































